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Liebe Leser:innen, 

bezahlbarer Wohnraum ist die zentrale sozi-
ale Frage unserer Zeit. Das gilt insbesondere 
für Metropolen wie Hamburg. Angesichts der 
anhaltenden Krise im Bausektor, der Zins-
entwicklung und der Energiekrise sowie der 
Herausforderungen des klimagerechten Bau-
ens bedarf es weiter verstärkter Bemühun-
gen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Be-
zahlbarer Wohnraum ist dringend notwen-
dig, damit sich auch Menschen mit einem 
Durchschnittseinkommen noch ein Leben in 
Hamburg leisten können. Wenn aber deutlich 
über ein Drittel oder gar die Hälfte des Net-
toeinkommens für die Miete aufgebracht 
werden müssen, dann hat das fatale Folgen 
für die soziale Teilhabe – insbesondere von 
Familien. 

In Hamburg-Nord wird es immer schwieriger, 
geeignete Flächen für den Wohnungsbau zu 
identi昀椀zieren. Unser Bezirk ist der am dich-
testen besiedelte aller sieben Hamburger Be-
zirke – doppelt so verdichtet wie im Ham-
burger Durchschnitt. Wir haben wichtige 
Weichen in der Raumplanung gestellt: In 
neuen Bebauungsplänen weisen wir keine 
Einfamilienhäuser mehr aus und wollen hö-
her bauen als zuvor. Nur wenn wir die Res-
source Boden ef昀椀zient nutzen, können wir 
den dringend benötigten bezahlbaren Wohn-
raum schaffen.  

Der Anteil öffentlich geförderter Wohnun-
gen liegt bei aktuellen Wohnungsbauvorha-
ben in Hamburg-Nord bei rund 56 Prozent. 
Mietwohnungen machen einen Anteil von 74 
Prozent und Eigentumswohnungen einen An-
teil von 26 Prozent aus. Die Potenzial昀氀ächen 
Maienweg, Stuvkamp, Weg beim Jäger, Duis-
burger Straße 27/35, Fibigerstraße 275 und 
Überseering 30 (Ipanema) mit insgesamt 

rund 850 Wohneinheiten sind fertiggestellt 
und werden dementsprechend in der Fort-
schreibung des Wohnungsbauprogramms 
nicht mehr geführt. Fünf Potenzial昀氀ächen 
wurden dagegen neu im Programm aufge-
nommen: Bramfelder Straße 79 (40 WE, 
Barmbek-Nord), Humboldthof (Barmbek-

Süd), Goernestraße (Eppendorf), Mundsbur-
ger Damm 47 (25 WE, Uhlenhorst), Poßmor-
weg (200 WE, Winterhude). 

Klimaschutz ist für das Bauen in unserem 
Bezirk eine zentrale Aufgabe. Im Wohnungs-
bauprogramm wurden die Flächensteckbrie-
fe daher um einen Klima-Check zu den The-
menbereichen Klimaanpassung, Klimaschutz 
und Wärmeversorgung ergänzt. Neben pla-
nungsrelevanten Hinweisen werden mögliche 

 

Michael Werner-Boelz 

Foto: Bezirksamt Hamburg-Nord 
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Maßnahmen in der Umsetzung aufgezeigt. 
Im Sonderkapitel „Klimaschutz und Klimaan-
passung im Wohnungsbau“ werden die fach-
lichen Hintergründe des Klima-Checks mit 
Bezug auf den Hamburger Klimaplan und das 
Integrierte Klimaschutzkonzept für Hamburg
-Nord erläutert. 

Wie es gehen kann, zeigen wir beim Bau des 
Pergolenviertels. Auf einer Fläche von 24 
Hektar entstehen 1.700 Wohneinheiten. 60 
Prozent dieser Wohnungen sind öffentlich 
gefördert und neben klassischen Miet- und 
Eigentumswohnungen gibt es auch zielgrup-
penorientierte Angebote, darunter Wohnun-
gen für Studierende sowie mehrere P昀氀ege- 
und Assistenz-Wohngemeinschaften. Das 
Viertel schafft dringend benötigten bezahl-
baren Wohnraum und ist gleichzeitig vorbild-
lich beim Klimaschutz. 171 Kleingärten auf 
einem Viertel der Quartiers昀氀äche sorgen für 
eine grüne, lebendige Nachbarschaft und das 
Mobilitätskonzept baut auf der Förderung 
einer zukunftsweisenden, nicht PKW-

orientierten Mobilität auf. Die Auszeichnung 
für das Pergolenviertel als Bauwerk des Jah-
res 2023 durch den Architekten- und Ingeni-
eurverein Hamburg, die Belobigung für den 
Deutschen Städtebaupreis 2023, diverse 
Preise für einzelne Baufelder, z.B. vom BDA 
Hamburg (Architektur), der Deutschen Bau-
herrenpreis 2022 für das Baufeld 1 sowie 
der WohnbauPreis 2023 vom Architektur 
Centrum Hamburg für die Baufelder 3b und 
5+6 unterstreichen den Erfolg des Projektes. 

Daraus wollen wir auch für das Diekmoor 
lernen – der letzten verbleibenden größeren 
Potenzial昀氀äche für den Wohnungsbau in 

Hamburg-Nord. Die Rahmenplanung für das 
Gebiet ist abgeschlossen. An die Rahmenpla-
nung schließen sich nun Planungswettbe-
werb, Funktionsplanung und das 2025 star-
tende Bebauungsplanverfahren an. Am Diek-
moor sollen rund 700 Wohneinheiten entste-
hen, davon 60 Prozent geförderter Wohn-
raum. Die städtische Wohnungsbaugesell-
schaft SAGA soll dort 300 Wohneinheiten 
errichten. In unmittelbarer Nachbarschaft 
zur U-Bahn-Haltestelle Langenhorn Nord lie-
gen beste Voraussetzungen für nachhaltige 
Mobilität vor. Auch hier kann ein Quartier 
der Zukunft entstehen. 

Mit der zwölften Fortschreibung des Woh-
nungsbauprogramms zeigen wir, dass wir 
mit aller Kraft an bezahlbarem Wohnen für 
alle Menschen in Hamburg arbeiten und da-
bei immer den Klimaschutz mitdenken. Wir 
setzen uns dafür ein, den zur Verfügung ste-
henden Raum optimal zu nutzen und Förder-
instrumente konsequent einzusetzen. Mein 
großer Dank gilt meinen Kolleg:innen, die 
kreative Lösungen für den Umgang mit der 
begrenzten Ressource Boden suchen und 
昀椀nden. Sie setzen sich in diesem wie in je-
dem Jahr für ein lebenswertes Hamburg-

Nord ein, in dem alle ihren Platz 昀椀nden sol-
len. 

 

Michael Werner-Boelz 

Bezirksamtsleitung 

im Januar 2024 

KLIMASCHUTZ 

UND KLIMAANPASSUNG IM 

WOHNUNGSBAU 
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KLIMASCHUTZ UND KLIMAANPASSUNG IM WOHNUNGSBAU 

Grundlagen: Hamburger Klimaplan und Inte-
griertes Klimaschutzkonzept für Hamburg-

Nord 

Hamburg hat das Ziel sich zu einer klimaan-
gepassten Stadt (Climate Smart City) zu 
entwickeln. Mit der zweiten Fortschreibung 
des Hamburger Klimaplans hat sich die Freie 
und Hansestadt Hamburg daher neue Klima-
ziele gesetzt, die gegenüber der ersten Fort-
schreibung des Klimaplans von 2019 noch 
einmal verschärft wurden: Die CO2-

Emissionen in Hamburg sollen bis zum Jahr 
2030 um 70 % gegenüber dem Basisjahr 
1990 reduziert werden, bis 2045 wird eine 
Emissionsminderung von 98 % angestrebt, 
um nahezu Netto-CO2-Neutralität zu errei-
chen. 

Die für das Erreichen der CO2-

Minderungsziele erforderlichen Maßnahmen 
werden nicht mehr wie bisher in Transforma-
tionspfaden, sondern ausschließlich in Sek-
toren entsprechend der Verursacherbilanz 
des Statistikamtes Nord dargestellt. Auf den 
Sektor Private Haushalte entfällt damit ein 
CO2-Reduktionsbedarf gegenüber 2021 von 
1.811 Tausend Tonnen CO2 bis 2030 bzw. 
von 3.071 Tausend Tonnen CO2 bis 2045. 
Noch im Jahr 2023 ist die Novellierung des 
Hamburgischen Klimaschutzgesetzes 

(HmbKliSchG) vorgesehen, um auch dort die-
se ambitionierten klimapolitischen Ziele zu 
verankern. Der Hamburger Senat hat am 
29.08.2023 den Entwurf zum neuen Klima-
schutzstärkungsgesetz beschlossen, das In-
krafttreten des Gesetzes ist für den 1. Janu-
ar 2024 geplant.  

Die Inhalte des im Klimaplan 2019 aufge-
führten Transformationspfads Klimaanpas-
sung werden zukünftig separat im Rahmen 
einer derzeit in Erarbeitung be昀椀ndlichen 
Klimaanpassungsstrategie für Hamburg 
adressiert, um die Bedeutung der Klimaan-
passung stärker herauszustellen.  

Klimaschutz und Klimaanpassung sind eine 
Querschnittsaufgabe der Gesamtstadt. Den 
sieben Bezirksämtern kommt dabei die Auf-
gabe zu, die Inhalte des Hamburger Klima-
plans und deren Umsetzung auf die Bezirks-

Klimaschutz und Klimaanpassung im Wohnungsbau 

Quelle: Hamburger Senat, Drucksache 22/12774, S. 3 

Bild: © LGV 
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ebene zu transferieren. Im Bezirk Hamburg-

Nord wurden bereits 2019 mit der 
„Fokusberatung Klimaschutz“ erste Schritte 
in Richtung Klimaschutz unternommen. Die-
se wurden von 2021-2023 mit dem vorlie-
genden integrierten Klimaschutzkonzept (IKK) 
für den Bezirk Hamburg-Nord fortgeführt. 
Das detaillierte IKK wurde mit breiter Beteili-
gung der Bevölkerung, der Verwaltung und 
von Fachleuten und Akteur:innen erstellt und 
von der Bezirksversammlung im Februar 
2023 beschlossen. Das Ziel der erarbeiteten 
55 Maßnahmen ist sowohl die Abmilderung 
des Klimawandels durch das Erreichen der 
nationalen und Hamburger Klimaziele als 
auch die Erhöhung der Klimaresilienz des Be-
zirks. 

Um die anspruchsvollen Ziele im Sektor der 
Privaten Haushalte zu erreichen, arbeiten 
sowohl der Senat als auch die Bezirke ent-
sprechend auf einen klimaneutralen Gebäude-
bestand hin.  

In der Transformation des Bestandes liegen 
dabei die größeren Herausforderungen: Zu 
den wichtigen Hebelmaßnahmen zählen hier 

die Einsparung der Gebäudewärme durch 
Sanierungsmaßnahmen sowie die Optimie-
rung der Wärmeverteilsysteme, um eine ef昀椀-
ziente Umstellung auf klimaneutrale Wärme-
versorgungslösungen zu ermöglichen. Die 
Wärmeversorgung kann über zentrale Lö-
sungen wie Nah- oder Fernwärmenetze oder 
über dezentrale, gebäudebezogene Lösun-
gen durch die Nutzung überwiegend erneu-
erbarer Energien erfolgen.  

Neubauten sowie neue Quartiere bieten dage-
gen die Chance, die Aspekte Klimaschutz 
und Anpassung an den Klimawandel von An-
fang an in der Planung ausreichend zu be-
rücksichtigen und zu integrieren. Bei den 
Wohngebieten sind daher hohe Gebäude-
standards, eine intelligente Wärmeversor-
gung mit erneuerbaren Energien, ein klima-
gerechtes Mobilitätskonzept, ein modernes 
Abfallmanagement und eine klimaangepass-
te Frei昀氀ächengestaltung vorzusehen. Bei den 
Prozessen der im Wohnungsbauprogramm 
aufgeführten Flächenentwicklungen sollen 
sich diese Leitziele wieder昀椀nden und auch 
mit einer Betrachtung der Chancen in den 
jeweiligen Quartieren einhergehen. Zu einer 
klimaschonenden Bauweise trägt neben der 
Verwendung von nachhaltigen Baumateria-
lien vor allem die Gestaltung von kompakten 
Gebäuden und Baugrenzen im Rahmen von 
Bebauungsplanverfahren bei. Solche Gebäu-
de haben allein aufgrund ihrer Geometrie be-
sonders ef昀椀ziente Eigenschaften, insbeson-
dere im Vergleich zu freistehenden Ein- und 
Zweifamilienhäusern oder Gebäuden mit 
stark aufgegliederten Fassaden und Geo-
metrien. Die Planung der Gebäude sollte au-
ßerdem von vornherein Maßnahmen zur 
Klimaanpassung, z.B. zum sommerlichen 
Wärmeschutz einbeziehen. Auch die Gestal-
tung der Frei昀氀ächen ist entscheidend für die 
Klimaanpassung: Die Versiegelungsanteile 

Handlungsfelder des IKK Hamburg-Nord (Bild: © Bezirk-

samt Hamburg-Nord) 
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sollten minimiert sein, die Entwässerung 
nach Möglichkeit naturnah gestaltet und die 
Begrünungsanteile hoch, um sowohl für ein 
angenehmes Lokalklima zu sorgen als auch 
die Klimaresilienz zu erhöhen. Bei der Neu-
bebauung von Grundstücken aber auch bei 
der Entwicklung von Quartierskonzepten ist 
in der Regel aufgrund der begrenzten Flä-
chen und der hohen Anforderungen mit einer 
Multifunktionalität in der Flächennutzung zu 
arbeiten. So lässt sich z.B. eine klimaanpas-
send wirkende Dachbegrünung mit dem Auf-
bau einer Photovoltaikanlage bestens kom-
binieren. Die Leistung der Solaranlage wird 
gesteigert, die Dachabdichtung geschützt 
und Kosten für Abwasser können eingespart 
werden. Nähere Informationen bietet die 
Broschüre „Das Solar-Gründach“ der BU-
KEA.  

Der Ausbau der lokalen erneuerbaren Ener-
gieerzeugung ist ein wichtiges Instrument 
des Klimaschutzes und bereits in der Fas-
sung des Hamburgischen Klimaschutzgeset-
zes von 2020 in Verbindung mit der Ham-

burgischen Klimaschutz-Umsetzungsp昀氀icht-
verordnung (HmbKliSchUmsVO, 2020) ver-
ankert. Die P昀氀icht zum Vorhalten einer Anla-
ge zur Stromerzeugung durch Nutzung sola-
rer Strahlungsenergie besteht bereits für al-
le Neubauten mit einem Baubeginn nach dem 
01.01.2023 sowie bei Bestandsbauten bei 
der vollständigen Entfernung und Erneue-
rung der Dachhaut nach dem 01.01.2025. 
Mit der Gesetzesnovellierung 2023 werden 
diese P昀氀ichten noch ausgeweitet.  

Mit dem Klimaschutzkonzept Hamburg-Nord 
wurden neben den Einzelmaßnahmen auch 
Leitlinien für eine klimagerechte Stadtent-
wicklung formuliert, die auch den Gebäu-
debereich und die Energie- bzw. Wärmever-
sorgung umfassen. Diese sollen durch weite-
re Klimastandards ergänzt werden. Eine 
Maßnahme dazu ist die Integration eines Kli-
ma-Checks im Wohnungsbauprogramm 2024. 
Die in den Steckbriefen der Potenzial昀氀ächen 
aufgeführten klimabezogenen Hinweise sol-
len bereits frühzeitig darüber informieren, 
welche Aspekte im Sinne eines klimafreundli-
chen und klimaangepassten Wohnungsbaus 
zu berücksichtigen sind.  

Klima-Check für Wohnungsbaupotenzial昀氀ä-
chen 

Um den Aspekten des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung eine frühere Einbindung, ein 
stärkeres Gewicht und eine bessere Sicht-
barkeit zu geben, wird mit dem Wohnungs-
bauprogramm 2024 ein Klima-Check in den 
Steckbriefen der einzelnen Wohnungsbau昀氀ä-
chen eingeführt. Damit sollen für die einzel-
nen Flächen Hinweise zur jeweiligen klimati-
schen Situation und zu möglichen Maßnah-
men gegeben werden. Der Klima-Check gibt 
damit frühzeitig sowohl Hinweise auf beson-
dere Herausforderungen als auch auf örtlich 

Solargründach Leo-Leistikow-Allee (Foto: Faktor 3 aus 

Wegweiser „Clever kombiniert“, Hrsg. BUKEA 2021) 
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vorhandene Potenziale. Hierbei handelt es 
sich um erste Anhaltspunkte, die in der wei-
teren Planung einer Prüfung durch detaillier-
tere Fachaussagen oder Fachgutachten be-
dürfen.  

Die Wohnungsbau昀氀ächen unterscheiden sich 
stark hinsichtlich ihres Planungs- und Um-
setzungsstandes, einige der Vorhaben be昀椀n-
den sich bereits im Bau. Daher werden bei 
allen Steckbriefen Hinweise zur jeweiligen 
örtlichen Situation hinsichtlich der Heraus-
forderungen und Potentiale gegeben. Emp-
fehlungen für mögliche Maßnahmen werden 
in den Steckbriefen jedoch nur entsprechend 
der Berücksichtigungsmöglichkeiten gemäß 
des jeweiligen Projektstandes gegeben.  

Der Klimacheck ist in die Themenbereiche 
Klimaanpassung, Klimaschutz und Wärmewen-
de unterteilt, die im Weiteren hinsichtlich der 
wesentlichen Aspekte für das Planen und 
Bauen näher erläutert werden. Neben den 
Angaben, welche Grundlagen und frei zu-
gänglichen Informationsquellen hierfür her-
angezogen worden sind und wo diese zu 昀椀n-
den sind, werden weitere Informationen oder 
Fördermöglichkeiten der FHH benannt. Diese 
können auch als Grundlagen für eine erste 
Einschätzung anderer Bauvorhaben herange-
zogen werden.  

Klimaanpassung 

Durch den Klimawandel kommt es auch in 
Hamburg zu einer Zunahme sowohl von 
Starkregenereignissen als auch von Hitzeta-
gen und Tropennächten (Quelle: Deutscher 
Wetterdienst 2021: Klimareport Hamburg). 
Zur Anpassung an diese Folgen des Klima-
wandels sind daher Maßnahmen beim Woh-
nungsneubau sowie auch in Bestandsquar-
tieren zu treffen, um die Stadt für die Zu-

kunft lebenswert und resilient, also wider-
standsfähig zu gestalten. Die Maßnahmen 
dienen sowohl dem Schutz der menschlichen 
Gesundheit als auch der Werterhaltung von 
Immobilien und Infrastruktur. 

Starkregenvorsorge 

Erste Hinweise auf eine potenzielle Gefähr-
dungslage durch Starkregenereignisse gibt 
die Starkregenhinweiskarte der FHH. Sie stellt 
anhand einer Auswertung der Geländehöhen 
dar, wo sich bei Starkregen in örtlichen Ge-
ländesenken das Regenwasser sammelt und 
wo sich voraussichtliche Fließwege des Re-
genwassers bilden können. Im Klima-Check 
werden Hinweise auf Senken und mögliche 
Fließwege im Gebiet gegeben, die bei der 
Planung beachtet werden sollten, um Ge-
fährdungslagen für Menschen, aber auch 
Schäden an Gebäuden zu vermeiden.  

Aktuell in der Erarbeitung be昀椀ndet sich au-
ßerdem die Starkregengefahrenkarte, die be-
reits für einen Teil des Hamburger Stadtge-
bietes veröffentlicht wurde. Im Bezirk Ham-
burg-Nord steht sie bereits für das Einzugs-
gebiet der Tarpenbek sowie der Osterbek 
zur Verfügung, eine Ergänzung ist Anfang 
2024 vorgesehen. Die Karte stellt die poten-

© Bezirksamt Hamburg-Nord  

https://www.hamburg.de/contentblob/11622384/5d6136c90768bd017b3c6e501e873983/data/d-das-solar-gruendach.pdf
https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareports/klimareport_hh_2021_download.pdf;jsessionid=62ABC28FDD2056BDE93BA9C32AFB82AA.live31084?__blob=publicationFile&v=7
https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareports/klimareport_hh_2021_download.pdf;jsessionid=62ABC28FDD2056BDE93BA9C32AFB82AA.live31084?__blob=publicationFile&v=7
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ziell zu erwartenden maximalen Wasserstän-
de und Fließgeschwindigkeiten für drei un-
terschiedliche Starkregenszenarien dar. Sie 
ist das Ergebnis von Modellberechnungen, 
die die Regenbelastung, die Versickerungs-
leistung des Untergrundes, die Kapazität des 
öffentlichen Kanalnetzes (Siel) sowie den 
Ober昀氀ächenab昀氀uss einbeziehen. 

Sie 昀椀nden die Starkregenhinweiskarte im di-
rekten Zugriff hier. 

Die Starkregengefahrenkarte 昀椀ndet sich im 
direkten Zugriff hier. 

Ausführlichere Erläuterungen zu den beiden 
Karten, eine Erklärung der Unterschiede zwi-
schen ihnen sowie viele Hinweise zur Ober-
昀氀ächenentwässerung, Regenwasserbewirt-
schaftung und zu Vorsorgemaßnahmen vor 
Starkregen be昀椀nden sich auf der Homepage 
der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und 
Agrarwirtschaft (BUKEA): Regenwasserma-
nagement. 

Viele Themen rund um das Thema Wasser 
昀椀nden sich zusammengeführt auch im Was-
seratlas. 

Um Beeinträchtigungen durch Starkregener-
eignisse zu vermeiden und das Regenwasser 
nach Möglichkeit vor Ort zu belassen und zu 
versickern, sollte ein dezentrales Regenwas-
sermanagement angestrebt werden. Hierzu 
sollten in der Regel Entwässerungskonzepte 
durch Fachgutachter erstellt werden. In 
ihnen werden die örtlichen Gegebenheiten 
wie die Versickerungsfähigkeit des Bodens, 
die Geländehöhen, die vorhandenen Grund-
wasserstände und die Kapazitäten der Siel-
leitungen berücksichtigt und die verschiede-
nen Maßnahmen zum möglichst naturnahen 
Umgang mit dem Regenwasser geprüft. Dabei 

sollten im Rahmen der Planung dem Regen-
wasser bewusst Räume zum Sammeln und 
Wege zur Ableitung angeboten werden. Ne-
ben einer Minimierung der versiegelten Flä-
chen und Geländemodellierungen bieten sich 
dazu offene Rückhaltemöglichkeiten wie 
Mulden oder Gräben an oder wenn hierfür 
der Platz nicht ausreicht, auch unterirdische 
Rückhaltesysteme wie Rigolen. Auch Dach-
begrünungen, am besten in Kombination mit 
Retentionselementen, helfen bei der Rück-
haltung des Wassers, da sie dessen Ab昀氀uss 
verzögern können. Weitere Begrünungsele-

(© Bezirksamt Hamburg-Nord) 

Hamburg schützt 
sich vor Starkregen, 
2020 

(© Hamburg Wasser) 
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mente wie Fassadenbegrünung oder Bäume 
halten das Regenwasser vor Ort und haben 
durch ihre Kühlleistung gleichzeitig positive 
Effekte auf das Lokalklima. Mit diesen Maß-
nahmen wird der langfristige Umbau von 
Hamburg zu einer sogenannten 
„Schwammstadt“ unterstützt. 

Weitere Informationen für Planende und 
Bauende zum Thema Regenwasserbewirt-
schaftung und Über昀氀utungsnachweise 昀椀n-
den sich hier: Regenwasserrückhaltung und 
Über昀氀utungsschutz auf Grundstücken. 

Hamburg verfolgt das Ziel einer dezentralen, 
naturnahen Regenwasserbewirtschaftung. Da-
zu sollen die Niederschläge möglichst dort, 
wo sie anfallen durch geeignete Anlagen ge-
sammelt und dem natürlichen Wasserkreis-
lauf wieder zugeführt werden. Insbesondere 
mit Blick auf die Zunahme trockener Som-
mermonate ist es wichtig, die Grundwasser-
neubildung durch Versickerung des Regen-
wassers zu stärken.  

Auf der Basis von bekannten Bohrdaten und 
weiteren verfügbaren Daten zu geologischen 
Schichten, Grundwasserständen etc. gibt die 
Fachkarte zum Versickerungspotenzial erste 
Hinweise auf die Versickerungsleistung des 
Bodens. Die angewendeten Kategorien zum 
Versickerungspotenzial (unwahrscheinlich, 
eingeschränkt, wahrscheinlich und möglich) 
wurden im Klima-Check aufgenommen.  Die 
Darstellungen der Fachkarte sind jedoch nur 
eingeschränkt für Aussagen zu einzelnen 
Flurstücken anwendbar. Daher sind für die 
Dimensionierung von Rückhalteanlagen ge-
gebenenfalls die erforderlichen Vor-Ort-
Untersuchungen, Bohrungen oder In昀椀ltrati-
onsversuche auf dem Grundstück vorzuneh-
men. 

Den Link zur Fachkarte sowie weitere Hin-
weise und Fachinformationen zum Versicke-
rungspotential des Bodens 昀椀nden sich hier: 
Versickerung Hamburg. 

Die FHH fördert zum Schutz der Ressource 
Trinkwasser aktuell die Speicherung und 
Nutzung von Regenwasser für die Gartenbe-
wässerung. Das Förderprogramm 
„Regenwasserzisternen“ der BUKEA stellt für 
die Anschaffung, den Bau und die Installati-
on von ober- oder unterirdischen Regenwas-
serspeichern für die Garten- sowie Grün昀氀ä-
chenbewässerung in Hamburg Fördermittel 
bereit. Durch die Nutzung von Regenwasser 
wird nicht nur Trinkwasser gespart, sondern 
kann auch die Niederschlagswassergebühr 
reduziert werden. Informationen zum För-
derprogramm 昀椀nden sich hier. Zur Beantra-
gung der Fördermittel wenden sie sich an die 
Hamburgische Investitions- und Förderbank. 

Hitzevorsorge 

Auch die Vorsorge vor sommerlichen Hitze-
extremen wird immer wichtiger. Eine Ein-
schätzung, wie stark die verschiedenen 
Quartiere aufgrund ihrer Lage und Baustruk-
tur betroffen sind sowie Aussagen zur bi-
oklimatischen Belastung und Vorsorge vor 

(© Bezirksamt Hamburg-Nord) 

https://geoportal-hamburg.de/geo-online/?Map/layerIds=1043,23075,23079&visibility=true,true,true&transparency=0,0,0&Map/center=%5b566023.7541019485,5934879.510017328%5d&Map/zoomLevel=8
https://geoportal-hamburg.de/wasseratlas/?Map/layerIds=1043,28988,28989&visibility=true,true,true&transparency=0,0,0&Map/center=%5b564404.4102227523,5923931.753197047%5d&Map/zoomLevel=8
https://www.hamburg.de/risa/
https://www.hamburg.de/risa/
https://geoportal-hamburg.de/wasseratlas/
https://geoportal-hamburg.de/wasseratlas/
C:/Users/SeideMat/Desktop/Hamburg_schuetzt_sich_vor_Starkregen_2020.pdf
https://www.hamburg.de/regenwasserableitung/
https://www.hamburg.de/regenwasserableitung/
https://www.hamburg.de/planungskarten/4130764/versickerungspotentialkarte/
https://www.hamburg.de/grundwasser/17138760/foerderung-zisterne-regenwassernutzung-hamburg-gartenbewaesserung/
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/regenwasserzisternen
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zunehmenden Hitzeinseleffekten gibt die 
Stadtklimaanalyse Hamburg von 2011/2017, 
die bis Ende 2023 aktualisiert wird. Eine 
dichte Bebauung, wie z.B. eine geschlossene 
Blockrandbebauung, kann den Luftaustausch 
behindern. Zudem wird durch einen hohen 
Anteil an versiegelten Flächen sowie dunkle 
Materialien die Hitze gespeichert, sodass 
auch in den Nächten keine ausreichende Ab-
kühlung erfolgt.  

Die Stadtklimaanalyse umfasst eine größere 
Anzahl von Analysekarten, der Klima-Check 
hat sich daher für die Einschätzung der kli-
matischen Situation auf die folgenden Kar-
ten der fokussiert: 

Klimafunktionen (Karte 1.11): Die Karte bie-
tet eine Einschätzung zur lokalen Situation 
hinsichtlich der Durchlüftung und des Luft-
austausches. Entscheidend ist dabei die Be-
bauungsdichte, die Stellung der Baukörper 
und der Grad der Versiegelung in den öffent-
lichen Räumen und privaten Frei昀氀ächen. Grö-
ßere Grün- oder Wasser昀氀ächen wirken als 
Kaltluftentstehungsgebiete und können sich 
positiv auf angrenzende Bereiche auswirken.  

Planungshinweise Stadtklima (Karte 1.12): Die 
Karte bietet eine Einschätzung zu bioklimati-
schen Belastungsbereichen und bioklima-
tisch günstigeren Bereichen. Zu den jeweili-
gen Einstufungen werden planerische Hin-
weise gegeben, wie die jeweilige lokale Situa-
tion verbessert werden kann bzw. sich eine 
Verschlechterung bislang günstiger Zustän-
de vermeiden lässt.   

Sommerliche Wärmebelastung 2050 (Karte 
2.8): Die Karte bietet eine Einschätzung der 
zu erwartenden Anzahl jährlicher Tage mit 
sommerlicher Wärmebelastung, sie liefert 
eine Prognose für die Tagsituation für den 

Zeitraum von 2046 bis 2055. 

Mit einer Minimierung der Versiegelung, der 
Verwendung bevorzugt heller Materialien für 
Gebäude und Frei昀氀ächen, durch nicht zu 
groß dimensionierte Fenster昀氀ächen oder 
durch Verschattungselemente an den Fassa-
den kann einer sommerlichen Aufheizung 
entgegengewirkt werden. Auch der Einsatz 
von Grün hat positive Effekte: Dach- und 
Fassadenbegrünungen, begrünte Frei昀氀ächen 
und Bäume sorgen nicht nur für eine Ver-
schattung und Dämmung der Gebäude, son-
dern wirken durch die natürliche Verduns-
tung auch kühlend auf die Umgebungstem-
peratur. Dafür ist es jedoch erforderlich, 
dass den P昀氀anzen genügend Wasser zur 
Verfügung steht, z.B. durch die Sammlung 
von Regenwasser oder die Erhöhung der 
Wasserspeicherfähigkeit des Bodens.    

Die Stadtklimaanalyse Hamburg 昀椀nden Sie 
hier: Aktualisierte Stadtklimaanalyse Ham-
burg 2017. 

Auch die Böden selbst verfügen über eine 
unterschiedlich hohe Kühlleistung an Som-
mertagen, die von ihrer Fähigkeit zur Was-
serspeicherung und der damit verbundenen 

Ausschnitt Stadtklimaanalyse, Karte 1.12 (© BUKEA) 

13 

Verdunstungsleistung abhängt. Die Informa-
tionen zu den verdunstungsfördernden Ei-
genschaften der unversiegelten Böden 昀椀n-
den sich in der Bodenkühlleistungskarte. In 
der Karte werden die Böden in drei Katego-
rien eingeteilt: 

• Böden mit hohen Kühlleistungen an Som-
mertagen, die über einen Grundwasseran-
schluss verfügen,  

• Böden mit mittleren Kühlleistungen, die 
eine hohe Wasserspeicherfähigkeit haben 
und  

• Böden mit niedriger Kühlleistung aufgrund 
ihrer nur geringen Wasserspeicherfähig-
keit. 

Die Böden mit einer hohen Kühlleistung sor-
gen für die Bildung von Kaltluft und tragen 
damit zu einer Senkung der Umgebungstem-
peraturen bei. Je höher die Kühlleistung des 
Bodens klassi昀椀ziert wird, desto wichtiger ist 
es daher, die Bebauung und Versiegelung 
nach Möglichkeit auf ein Minimum zu redu-
zieren, da die mögliche Kühlleistung nur er-
bracht werden kann, wenn der Boden unver-
siegelt und mit einer Vegetationsdecke be-
grünt ist. Die Bodenkühlleistungskarte und 
weitergehende Erläuterungen 昀椀nden sich 
hier: Bodenkühlleistungskarte Hamburg. 

Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung und zur Verbesserung der Klimaanpas-
sung, aber auch zur Erhöhung der Grünan-
teile und Verbesserung der Freiraumversor-
gung in den Quartieren hat die FHH die 
Gründachstrategie ins Leben gerufen. Infor-
mationen rund um Dach- und Fassadenbe-
grünung sowie zur Hamburger Förderung 
昀椀nden Sie hier: Gründachstrategie Hamburg. 

 

Klimaschutz 

Für den Schutz des Klimas ist es entschei-
dend, die CO2-Emissionen zu mindern, um 
eine weitere Erhöhung der Temperaturen zu 
begrenzen. Im Bereich des Wohnungsbaus 
bieten sich hierfür die folgenden Stellschrau-
ben an:  

Erhalt Grauer Energie 

Um die bereits verbaute sogenannte Graue 
Energie möglichst langfristig zu nutzen, soll-
te bei bestehenden Gebäuden immer geprüft 
werden, ob Umbau, Ausbau, Aufstockung, 
Erweiterung, Umnutzung und/oder bauliche 
Sanierung möglich sind. Nur wenn dies auf-
grund der Statik oder Bausubstanz, der Nut-
zungsanforderungen, des Brandschutzes etc. 
nicht möglich ist, sollte ein Abriss und Neu-
bau erfolgen. Dabei ist eine Weiterverwen-
dung bzw. ein Recycling von gebrauchten 
Baumaterialien anzustreben. 

Um bei Neubauvorhaben möglichst wenig 
CO2 zu verbrauchen, ist bei der Materialwahl 
dem Einsatz nachhaltiger Baumaterialien, z.B. 
von Holz, der Vorzug zu geben. Der Baustoff 
Holz lässt sich dabei sowohl für die Kon-
struktion als auch für verschiedene Bauteile, 
Fassadenverkleidung oder als Dämmstoff 
einsetzen. Die FHH fördert den Einsatz von 

(© BUKEA) 

https://www.hamburg.de/landschaftsprogramm/3957546/stadtklimaanalyse-hamburg-2017/
https://www.hamburg.de/landschaftsprogramm/3957546/stadtklimaanalyse-hamburg-2017/
https://www.hamburg.de/kuehlleistung-von-boeden/8753652/bodenkuehlleistungskarte-hamburg/
https://www.hamburg.de/gruendach-hamburg/4364586/gruendachstrategie-hamburg/
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Holz in der Gebäudekonstruktion: Bauen mit 
Holz wird gefördert. 

Mobilität 

Zur Einsparung von CO2-Emissionen im Sek-
tor Verkehr sieht der Hamburger Klimaplan 
eine Erhöhung des Anteils von Wegen mit 
dem Umweltverbund - also zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder dem öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) - vor. Durch die Schaffung 
von günstigen und fördernden Vorausset-
zungen für eine nachhaltige Mobilität der Be-
wohner kann hierzu auch im Wohnungsbau 
ein wichtiger Beitrag geleistet werden. Dabei 
werden Angebote für ausreichende, sichere 
und gut erreichbare Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder, nach Möglichkeit auch mit Lade-
vorrichtungen für E-Bikes, immer wichtiger. 
Auch Sharing-Angebote (Pkw, Lastenräder) 
können für die Bewohner bereitgestellt wer-
den und einen Beitrag sowohl zum Klima-
schutz als auch zum Wohnkomfort leisten. 
Dies ist umso wichtiger, je weniger gut die 
Anbindung des Vorhabengebietes an den 
ÖPNV bislang ist. Für größere Bauvorhaben 
oder Quartiersentwicklungen sollte ein Mo-
bilitätskonzept erarbeitet werden.  

Informationen für die Planung von Fahr-
radabstellanlagen 昀椀nden Sie hier. 

Durch die Planung und Umsetzung von Maß-
nahmen zur Vermeidung von motorisiertem 
Individualverkehr kann ggf. auch eine Abmin-
derung der Zahl von notwendigen PKW-

Stellplätzen erreicht werden. Informationen 
dazu 昀椀nden Sie hier. 

Nahversorgung 

Die wohnortnahe, möglichst fußläu昀椀ge Er-
reichbarkeit von Geschäften zur Deckung 
des täglichen Bedarfs ist ebenfalls eine Rah-
menbedingung, die positive Auswirkungen 
auf die CO2-Emissionen eines Quartiers ha-
ben kann. Ist die wohnortnahe Ausstattung 
eher schlecht, benutzen ggf. mehr Menschen 
einen PKW, um ihre Besorgungen zu ma-
chen. Daher werden im Klimacheck Hinweise 
gegeben, wenn im entsprechenden Bereich 
ein De昀椀zit hinsichtlich der Nahversorgung 
besteht.  

Hierzu gibt das Nahversorgungskonzept des 
Bezirks Hamburg-Nord Auskunft, das auf-
grund seines Standes von 2017 noch mit 
den realen Gegebenheiten abzugleichen ist:  
Nahversorgungskonzept Hamburg-Nord. 

Wärmewende 

Wärmenetze 

Zur Erreichung der Hamburger Klimaziele ist 
eine weitreichende Reduzierung der Nutzung 
fossiler Energien im Bereich der Wärmever-
sorgung unerlässlich. Gerade die Beheizung 
der privaten Haushalte stellt hier einen gro-
ßen Hebel dar, um zukünftig überwiegend 
auf die Nutzung regenerativer Energien zu 
setzen. In den südlichen, überwiegend dicht (© Bezirksamt Hamburg-Nord) 
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bebauten Bereichen des Bezirks Hamburg-

Nord liegt das Fernwärmenetz der Hambur-
ger Energiewerke. Zusätzlich be昀椀nden sich 
im Bezirksgebiet einige Nahwärmenetze ver-
schiedener privater Anbieter, die ggf. Erwei-
terungspotentiale haben. Die Wärmeversor-
gungsunternehmen sind nach dem Hambur-
gischen Klimaschutzgesetz verp昀氀ichtet, für 
ihre Wärmenetze Dekarbonisierungsfahrplä-
ne vorzulegen. Darin ist darzulegen, wie das 
Ziel der nahezu klimaneutralen Wärmever-
sorgung bis zum Jahr 2050 erreicht werden 
kann und wie sichergestellt wird, dass bis 
zum 31. Dezember 2029 mindestens 30 % 
der aus dem jeweiligen Netz genutzten Wär-
me aus erneuerbaren Energien stammt. 

Ein Anschluss an das Fernwärmenetz stellt 
damit eine Ersatzmaßnahme nach dem Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) dar und erfordert 
keine weiteren Investitionen für den Einsatz 
regenerativer Energien. Zur Prüfung, ob ein 

Anschluss an das bestehende Fernwärme-
netz oder ein Nahwärmenetz möglich ist o-
der sich ein Grundstück ggf. in einem poten-
ziellen Erweiterungsgebiet be昀椀ndet, sollte 
Kontakt mit dem jeweiligen Netzbetreiber 
aufgenommen werden.  

Informationen zu bestehenden Wärmenetzen 
und zur Wärmebedarfsanalyse 昀椀nden Sie hier: 
Wärmekataster für die Freie und Hansestadt 
Hamburg. 

Geothermie 

Eine klimaschonende Alternative zur dezent-
ralen Beheizung von Gebäuden bietet die 
Geothermie, bei der die Wärmeenergie, die 
im Wasser oder im Erdreich gespeichert ist, 
genutzt wird. Dies kann durch Sole/Wasser-
Wärmepumpen mit Erdwärmesonden oder Erd-
wärmekollektoren erfolgen. Ein erster Hin-
weis, ob ein konkretes Gebiet oder Grund-

Wärmekataster Hamburg (© Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung) 

https://www.hamburg.de/nachhaltiges-bauen/8239970/holzbaufoerderung/
https://www.hamburg.de/nachhaltiges-bauen/8239970/holzbaufoerderung/
https://www.hamburg.de/contentblob/14908662/f273a7c45bb2481ae4ad5bb324fba535/data/leitfaden-fahrradparken-im-quartier-empfehlungen-fuer-die-planung-von-fahrradabstellanlagen-auf-privaten-flaechen.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/16014172/49ae19aeb36b0dbafdfea766b8a90f2e/data/bpd-2022-2-mobilitaetsnachweis-notw-stell-und-fahrradplaetze).pdf
https://www.hamburg.de/hamburg-nord/konzepte-und-gutachten/4627968/nahversorgungskonzept-hamburg-nord/
https://www.hamburg.de/energiewende/waermekataster/8342506/waermekataster-fuer-die-fhh/
https://www.hamburg.de/energiewende/waermekataster/8342506/waermekataster-fuer-die-fhh/
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BERATUNG 

 

Die Hamburger Energielotsen beraten kostenfrei und unabhängig zum Einsatz erneuer-
barer Energien, zum klimafreundlichen Bauen und Modernisieren sowie zum Schutz vor 
Extremwetter: Energieberatung: Hamburger Energielotsen. 

FÖRDERUNG 

 

Die Investitions- und Förderbank Hamburg (IFB) fördert u.a. Wärmeverteilnetze, Solar-
thermie-Anlagen ab 20 m² (in Neubau und Bestand) sowie Sole/Wasser-Wärmepumpen 
und Wasser/Wasser-Wärmepumpen im Neubau, im Bestand zusätzlich Luft/Wasser-

Wärmepumpen und die Erschließung von Wärmequellen. Informationen 昀椀nden Sie hier: 
Erneuerbare Wärme | IFB Hamburg. 

stück für eine Erdwärmenutzung geeignet 
ist, 昀椀ndet sich im Geoportal der FHH, wo un-
ter den Fachdaten bzw. in der Suchmaske 
„Nutzungsbedingungen Geothermie“ ausge-
wählt werden können. 

Einige Bereiche im Stadtgebiet sind für eine 
Erdwärmenutzung nicht zugelassen, z.B. im 
Bereich von Wasserschutzgebieten oder 
Brunnen. Die Karte stellt außerdem Bereiche 
dar, in denen zur Nutzung der Erdwärme ei-
ne Einzelfallprüfung erfolgen muss. Im Er-
gebnis kann eine Nutzung ggf. mit Au昀氀agen 
möglich sein.  

Hilfreiche Hinweise sowie einen ausführli-
chen Leitfaden mit fachlichen Grundlagen, 
notwendigen Genehmigungen, Ansprech-
partnern und Fördermöglichkeiten 昀椀nden Sie 
hier: Erdwärmenutzung. 

Solarthermie und Photovoltaik 

Auch die Sonnenenergie bietet eine gute 
Möglichkeit, um erneuerbare Energien nach-

haltig für die Gewinnung von warmem Was-
ser (Solarthermie) oder die Erzeugung von 
Strom (Photovoltaik), z.B. für den Betrieb 
von Wärmepumpen, zu nutzen. Eine erste 
Einschätzung, wie gut eine Dach昀氀äche hin-
sichtlich ihrer Ausrichtung für die Nutzung 
solarer Energie geeignet ist, bietet der Ham-
burger Solaratlas. 

Auszug Solaratlas 

(Kartographie und Gestaltung: Landesbetrieb Geoinformati-

on und Vermessung) 

WOHNUNGSBAU- 

PROGRAMM 2024 

https://www.hamburg.de/energielotsen/
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/erneuerbare-waerme
https://geoportal-hamburg.de/geo-online/
https://www.hamburg.de/erdwaermenutzung/
https://www.hamburg.de/energiewende/erneuerbare-waerme-hamburg/3988650/solaratlas/
https://www.hamburg.de/energiewende/erneuerbare-waerme-hamburg/3988650/solaratlas/
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Wohnungsbauprogramm 2024 

Die zwölfte Fortschreibung der Wohnbau昀氀ä-
chenpotenziale für den Bezirk Hamburg-

Nord für die Jahre ab 2024 beinhaltet im 
Wesentlichen wieder die Darstellung aller 
Flächenpotenziale in einer tabellarischen und 
kartogra昀椀schen Übersicht (s. Abschnitt Flä-
chenpotenziale). Die größeren Flächenpoten-
ziale werden darüber hinaus ausführlich in 
Flächensteckbriefen vorgestellt. 
Dem Wohnungsbauprogramm zugrunde lie-
gen die Wohnungsmarktziele für den Bezirk 
Hamburg-Nord, die hergeleitet sind aus der 
umfangreichen Wohnungsmarktanalyse für 
das Wohnungsbauprogramm 2020. 

Das Wohnungsbauprogramm 2024 des Be-
zirks Hamburg-Nord enthält für die Jahre ab 
2024 ein Bau昀氀ächenpotenzial von knapp 
4.600 Wohnungen. Der Anteil der öffentlich 
geförderten Wohnungen liegt unter Berück-
sichtigung aller Wohneinheiten, also ein-
schließlich des Anteils bereits realisierter 
Wohneinheiten bei 56 %. Der angestrebte 
Mix an Miet- und Eigentumswohnungen wird 
mit 74 % zu 26 % zugunsten der Mietwoh-
nungen übertroffen. 
Im Jahr 2024 könnten knapp 1.200 
Wohneinheiten in die Baugenehmigungs- 
bzw. Realisierungsphase kommen. Diese Zahl 
entspricht den im Vertrag für Hamburg ver-
einbarten 1.200 zu genehmigenden 
Wohneinheiten pro Jahr. Projekte, bei denen 
ein Teil der geplanten Wohneinheiten bereits 
realisiert wurde oder sich in der Umsetzung 
be昀椀ndet, sind in der Tabelle und im Plan ge-
kennzeichnet. 
Der Schwerpunkt des Wohnungsbaupotenzi-
als im Bezirk Hamburg-Nord liegt weiterhin 
auf dem Geschosswohnungsbau. 

Ziele zur Wohnungsbauentwicklung 

Das übergeordnete Ziel der Wohnungsbau-

entwicklung im Bezirk Hamburg-Nord wird 
auch im Jahr 2024 weiterhin sein, den Woh-
nungsneubau für die Nachfragegruppen zu 
errichten, die von den Engpässen auf dem 
angespannten Wohnungsmarkt besonders 
betroffen sind. 
Hierzu zählen vor allem die Haushalte, die 
auf günstigeren und mittelpreisigen Wohn-
raum angewiesen sind. Der familiengerechte 
Wohnungsneubau spielt weiterhin eine wich-
tige Rolle. Neben den quantitativen Effekten 
soll die integrierte Stadtteilentwicklung ei-
nen hohen Stellenwert erhalten, bei der 
Wohnen, Arbeiten, soziale und sonstige Inf-
rastrukturversorgung (insbesondere Schulen 
und Kitas) sowie eine gute soziale Durchmi-
schung der Quartiere in Einklang gebracht 
werden. Frühzeitig werden daher die Bedarfe 
der Mobilität, der Nahversorgung, des Ge-
werbes, an Grün-, Park-, Erholungs-, Frei-, 
Spiel- und Sport昀氀ächen sowie die Voraus-
setzungen für das Wachsen einer sozialen 
Infrastruktur ermittelt und regelhaft berück-
sichtigt. Dieses gilt vor allem für größere 
Neubauprojekte (z.B. Mesterkamp) und setzt 
eine integrierte Planung orientiert an den je-
weiligen Sozialräumen voraus. Bei der Aus-
weisung der Wohnbau昀氀ächen werden die Be-
lange der Menschen mit Behinderung sowie 
von Senioren selbstverständlich im Sinne der 
inklusiven Stadt Hamburg berücksichtigt. 

Der mit dem „Bündnis für das Wohnen“ vom 
23. Juni 2021 und im „Vertrag für Hamburg“ 
am 16.11.2021 昀椀xierte Drittel-Mix aus ge-
fördertem Wohnraum (mind. 35 %), frei昀椀nan-
ziertem Wohnraum und Eigentum wird kon-
sequent umgesetzt. Wo immer möglich wird 
ein höherer Anteil geförderten Wohnraums 
geschaffen. Von den 10.000 Wohnungen, die 
mindestens pro Jahr in Hamburg genehmigt 
werden sollen, soll die Anzahl der geförder-
ten Wohnungen für Haushalte mit geringem 
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oder mittlerem Einkommen schrittweise auf 
4.000 Sozial- und „Hamburg-Wohnungen“ 
pro Jahr gesteigert werden.  
Ab 2021 werden die Mietpreis- und Bele-
gungsbindungen regelhaft auf 30 Jahre fest-
gelegt, das Engagement der SAGA wird ge-
stärkt z.B. auch im preisreduzierten Woh-
nungsbau („Hamburg-Wohnungen“ - ehem. 
8-Euro-Wohnungsbau-Segment) oder im 
zweiten Förderweg.  
Die Verwaltung ist angewiesen, Grundstücke 
grundsätzlich im Erbbaurecht zu vergeben, 
soweit nicht ausnahmsweise auf Grund der 
besonderen Umstände ein Verkauf nach 
Maßgabe der Regeln aus Hamburger Verfas-
sung und LHO gerechtfertigt ist. Das LHO-

Umsetzungsgesetz wird der Senat zeitnah 
beschließen und der Bürgerschaft zur Bera-
tung und Beschlussfassung vorlegen. So 
werden langfristig Ein昀氀ussmöglichkeiten ge-
sichert. 

Am 12.09.2019 hat die Senatskommission 
für Stadtentwicklung und Wohnungsbau das 
„Hamburger Maß – Leitlinien zur lebenswerten 
kompakten Stadt“ beschlossen (Drs. 
190912/8). Die Leitlinie soll grundsätzlich 
auf die städtebauliche Entwicklung Ham-
burgs angewandt werden. Die Leitlinie ist als 
‚städtebauliches Entwicklungskonzept’ im 
Sinne des § 1 Abs. 6 Ziffer 11 BauGB im 
Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen. Sie 
leitet auch das Ermessen der Bezirksverwal-
tung unter Vorbehalt der Abwägung nach 
§ 1 Abs. 7 BauGB. Die folgenden Stadträu-
me stehen bei der Aktivierung von Entwick-
lungspotenzialen besonders im Fokus: Flä-
chen entlang der Magistralen, die Zentren 
des Hamburger Zentrenkonzepts und die in 
den Nahversorgungskonzepten festgelegten 
Nahversorgungszentren sowie Flächen im 
Einzugsbereich bestehender oder geplanter 
Schnellbahnstationen. 

Auf Basis dieser Leitmotive werden die fol-
genden übergeordneten Ziele für den Woh-
nungsneubau im Bezirk Hamburg-Nord for-
muliert: 

• Der Anteil der Mietwohnungen soll etwa 
zwei Drittel des Neubaus betragen, hier-
von soll mindestens die Hälfte (also ein 
Drittel aller Wohnungen) mit öffentlichen 
Mitteln gefördert werden und ein Anteil 
dieser Wohnungen ist für vordringlich 
Wohnungssuchende vorzusehen. 

• Ein Drittel soll auf Eigentumswohnungen 
entfallen. 

• Es soll ein Anteil von 20 % Baugemein-
schaften angestrebt werden. 

• Ein besonderer Schwerpunkt des Woh-
nungsneubaus soll bei familiengerechten 
Wohnungen – auch in höherer Verdich-
tung – liegen. 

• Bei den Neubauvorhaben soll eine adäqua-
te Dichte im jeweiligen örtlichen Zusam-
menhang erreicht werden. Dieses bedeu-
tet für den Bezirk Hamburg-Nord auf-
grund seiner Bestandsstruktur den Neu-
bau von Geschosswohnungsbau (inkl. 
Sondertypen wie gestapelte Maisonetten 
und Stadthäuser). 

Einzelne Stadtteile mit einem hohen Anteil 
an Einfamilienhäusern haben in der Bevölke-
rung überdurchschnittlich viele über 65-

jährige Bewohner (Langenhorn, Fuhlsbüttel, 
Alsterdorf, Groß Borstel). Daher ist in diesen 
Stadtteilen – wie auch in zentraleren ver-
dichteten Stadtteilen üblich – ergänzender 
Geschosswohnungsneubau insbesondere im 
Bereich des barrierefreien Wohnungsbaus 
sinnvoll. Dazu gehört auch die Förderung 
von altersgemischtem Wohnen. 

Das „Bündnis für das Wohnen in Hamburg“ 
hat die „Hamburger Erklärung zum Leben im 

https://www.hamburg.de/contentblob/13647164/59f0b0c5e7e8a60d9e42101e04513898/data/wohnungsbauprogramm-2020.pdf
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Quartier bei Hilfe- und P昀氀egebedürftigkeit“ be-
schlossen. Die meisten Menschen möchten 
auch im Alter und im Falle einer P昀氀egebe-
dürftigkeit möglichst auf Dauer in den eige-
nen vier Wänden und im vertrauten Woh-
numfeld leben. Ein Ziel ist es deshalb, die 
Entstehung vielfältiger Wohnformen zu un-
terstützen, um insbesondere älteren und 
p昀氀egebedürftigen Menschen eines Quartiers 
möglichst auf Dauer den Verbleib in der ei-
genen Wohnung oder zumindest im vertrau-
ten Quartier zu ermöglichen. 
Zur Entwicklung zukunftsfester und resilien-
ter Quartiere ist es notwendig, frühzeitig in-
klusive Wohnkonzepte einzuplanen, die den 
Bedürfnissen älterer und p昀氀egebedürftiger 
Menschen entsprechen bzw. von vornherein 
das Älterwerden und die sich verändernden 
Lebenslagen einplanen. Gute Beispiele dafür 
sind z.B. 昀氀exible Wohnformen wie das mitt-
lerweile bewährte Wohnmodell LeNa (am 
Rungestieg) oder wie bereits im Pergolen-
viertel in vorbildlicher Weise vorgesehene 
Wohngemeinschaften und Appartements für 
behinderte und p昀氀egebedürftige Menschen. 

Die Entwicklung neuer Wohnungsbau昀氀ächen 
soll mit der Verbesserung von Freiraumquali-
täten, der sog. „Qualitätsoffensive Freiraum“ 
erfolgen. Der strategische Planungsansatz 
steht dafür, Freiraumqualitäten auch in einer 
kompakter werdenden Stadt zu erhalten und 
weiter zu entwickeln. Bauliche Verdichtung 
soll immer mit einer Verbesserung der Quali-
täten von öffentlichen und privaten Freiräu-
men in den Quartieren einhergehen, um 
gleichzeitig einen „grünen Mehrwert“ für alle 
zu erzielen. Angestrebt wird eine urbane 
Dichte mit hoher Freiraumqualität. Die Ein-
bindung neuer Wohnquartiere in das „Grüne 
Netz“ Hamburg und die „Qualitätsoffensive 
Freiraum“ sind wesentliche Qualitätsmerk-
male für eine nachhaltige Wohnstandort-

Entwicklung. („Hamburger Maß – Leitlinien 
zur lebenswerten kompakten Stadt“ SenKo 
Vorlage 190912/8 und Koalitionsvertrag). 
Im April 2019 haben die Regierungsfraktio-
nen SPD und Grüne eine Vereinbarung mit 
der Volksinitiative „Hamburgs Grün erhalten“ 
geschlossen (Drucksache 21/16980 vom 24. 
April 2019, beschlossen am 08. Mai 2019). 
Die Vereinbarung zielt auf den Erhalt und die 
Sicherung des Stadtgrüns, um einerseits die 
naturschutzfachlichen Werte und anderer-
seits die Lebensqualität der Hamburgerinnen 
und Hamburger zu fördern. Darüber hinaus 
wurde der Abschluss eines Vertrages für 
Hamburgs Stadtgrün zwischen Senatsbehör-
den und den Bezirken sowie anderen städti-
schen Trägern der Grünentwicklung 
(Drucksache 21/01547 vom 17. Juni 2021, 
beschlossen am 22. Juni 2021) vereinbart. 
Mit dem Vertrag verp昀氀ichten sich die Ver-
tragspartner auf eine eigenverantwortliche 
und aktive Umsetzung der folgenden we-
sentlichen Ziele: 

• die Flächenkulisse des Grünen Netzes 
Hamburg in der inneren Stadt bis ein-
schließlich des 2. Grünen Ringes künftig 
von Bebauung freizuhalten, wobei ein-
schränkende Hinweise zu beachten sind 
und das Grüne Netz weiterzuentwickeln 
sowie 

• den vorhandenen Bestand an öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlagen grundsätz-
lich nicht für bauliche Entwicklung in An-
spruch zu nehmen. 

Entsprechend den Zielen des Klimaplans 
(Drs. 21/2521 und 21/19200) werden schon 
frühzeitig in den Planungen die Aspekte Kli-
maschutz und Anpassung an den Klimawan-
del berücksichtigt. Hamburg hat das Ziel sich 
zu einer klimaangepassten Stadt (Climate 
Smart City) zu entwickeln. Klimapolitisches 
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Ziel ist dabei, die CO2-Emissionen in Ham-
burg bis zum Jahr 2030 um 55 % gegenüber 
dem Basisjahr 1990 zu reduzieren, bis 2050 
wird eine Emissionsminderung von mind. 
95 % angestrebt, um Klimaneutralität zu er-
reichen (siehe Klimaplan Drs. 21/19200). 
Zur Erreichung dieser Ziele bieten insbeson-
dere neue Quartiere die Chance, die Aspekte 
Klimaschutz und Anpassung an den Klima-
wandel von Anfang an in der Planung zu be-
rücksichtigen. Bei den Wohngebieten sind 
daher hohe Gebäudestandards, eine intelli-
gente Energieversorgung mit erneuerbaren 
Energien, ein klimagerechtes Mobilitätskon-
zept, ein modernes Abfallmanagement und 
eine klimaangepasste Frei昀氀ächengestaltung 
beabsichtigt. 
Aktuell werden im Rahmen der Zweiten Fort-
schreibung des Hamburger Klimaplans die 
Klimaschutzziele fortgeschrieben. Die Ziele 
spiegeln sich in den integrierten Klima-
schutzkonzepten der Bezirke wider. Senat 
wie Bezirke arbeiten entsprechend auf einen 
klimaneutralen Gebäudebestand hin, was im 
Neubau v. a. mit ef昀椀zienten Gebäudestan-
dards und einer erneuerbaren Wärmeversor-
gung zu erreichen ist. Entsprechende Hand-
lungsmaximen müssen sich in den Prozessen 
der Flächenentwicklungen nach den bezirkli-
chen Wohnungsbauprogrammen wieder昀椀n-
den und – wo sinnvoll möglich – auch mit ei-
ner Betrachtung der Chancen für besonders 
ef昀椀zienten und wirtschaftlichen Klimaschutz 
unter Einbezug des jeweils betroffenen 
Quartiers einhergehen. Hierzu dient vor al-
lem die Gestaltung von kompakten Gebäu-
den mit kompakten Baugrenzen im Rahmen 
von Bebauungsplanverfahren. Solche Gebäu-
de haben alleine aufgrund der Geometrie be-
sonders ef昀椀ziente Eigenschaften, insbeson-
dere im Vergleich zu freistehenden Ein- und 
Zweifamilienhäusern oder Gebäuden mit 
stark aufgegliederten Fassaden und Geo-

metrien. Parallel zu der Entwicklung von 
Quartierskonzepten mit einer hohen Multi-
funktionalität in der Flächennutzung zählt 
der Ausbau der lokalen erneuerbaren Ener-
gieerzeugung insgesamt maßgeblich zu den 
Instrumenten des Klimaschutzes. Somit ist 
die P昀氀icht zum Vorhalten einer Anlage zur 
Stromerzeugung durch Nutzung solarer 
Strahlungsenergie (§ 16 Hamburgisches Kli-
maschutzgesetz 2020 in Verbindung mit der 
Hamburgischen Klimaschutz-Umsetzungs-

p昀氀ichtverordnung) zu berücksichtigen. Die 
P昀氀icht besteht für alle Neubauten mit einem 
Baubeginn nach dem 01.01.2023, sowie bei 
der vollständigen Entfernung und Erneue-
rung der Dachhaut nach dem 01.01.2025, 
jeweils möglichst in Kombination mit Dach-
begrünungsmaßnahmen. 

Da im Stadtteil Fuhlsbüttel im Bezirk Ham-
burg-Nord zu großen Teilen der Hamburger 
Flughafen liegt, ist bei vielen Potenzial昀氀ä-
chen das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm 
(§ 5) anzuwenden. 

Mehr Wohnraum für vordringlich Woh-
nungssuchende 

Vordringlich Wohnungssuchende verfügen 
über einen Dringlichkeitsschein oder eine 
Dringlichkeitsbestätigung. Für Sie ist der 
WA-gebundene Wohnungsbestand reser-
viert. Bei den einzelnen Bedarfsgruppen vor-
dringlich Wohnungssuchender handelt es 
sich beispielsweise um: 

• junge Erwachsene, im Anschluss an Hilfen 
zur Erziehung (nach den Konzepten „Hier 
wohnt Hamburgs Jugend“ und „Hier woh-
nen Hamburgs Mütter und Väter mit ihren 
Kindern“), 

• Frauen, die in Frauenhäusern Zu昀氀ucht ge-
funden haben, 
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• Menschen mit Behinderungen, 
• unzureichend untergebrachte Personen, 
• wohnungslose Personen, die öffentlich-

rechtlich untergebracht sind (einschließ-

lich bleibeberechtigter Zuwanderer), 
• obdachlose Personen. 

Auch im Bezirk Hamburg-Nord gilt es im öf-
fentlich geförderten Wohnungsneubau dafür 
zu sorgen, dass im angemessenen Umfange 
auch Wohnungen für vordringlich Woh-
nungssuchende geschaffen werden. Deshalb 
sollen für WA-Wohnungen geeignete städti-
sche Grundstücke gemäß Senatsdrucksache 
2018/02049 weiterhin vorrangig an die 
SAGA oder F & W Fördern und Wohnen AöR 
(F & W) vergeben werden. 
Auf privaten Flächen soll ein Anteil des ge-
förderten Wohnungsbaus (im 1. und/oder 2. 
Förderweg) von bis zu 10 % aller Wohnein-
heiten des Gesamtvorhabens mit einer Bin-
dung für vordringlich Wohnungssuchende 
(WA-Bindung) bei neuem Planrecht enthal-
ten sein. Auf städtischen Flächen, auch in 
den großen städtischen Neubauquartieren, 
ist im Rahmen von Konzeptausschreibungen 
und Direktvergaben ein Anteil von mindes-
tens 35 % (und bis zu 100 %) aller Wohnein-
heiten als geförderter Wohnungsbau (im 1. 
und/oder 2. Förderweg) vorzusehen und da-
rin enthalten mindestens 30 % (und bis zu 
100 %) der Wohnungen mit einer Bindung für 
vordringlich Wohnungssuchende (WA-

Bindung). 

Flächenpotenziale 2024 

Im Kapitel „Flächensteckbriefe“ werden die 
größeren Wohnungsbaupotenzial昀氀ächen in 
einzelnen Steckbriefen detailliert dargestellt. 
Dies sind Flächen, auf denen in den kommen-
den Jahren eine größere Anzahl neuer Woh-
nungen entstehen kann. Diese Flächen sind 

für potenzielle Investoren interessant, da sie 
sich teilweise im Eigentum der Freien und 
Hansestadt Hamburg be昀椀nden und in naher 
Zukunft in die Vermarktung gehen werden. 
Sollten diese bereits von privaten Eigentü-
mern realisiert werden, so sind sie mit dem 
Zusatz „Steht auf dem Markt nicht (mehr) 
zur Verfügung“ gekennzeichnet. 

Kleinere Flächen oder solche Flächen, die 
sich in einem frühen Planungsstand oder be-
reits in der Entwicklung be昀椀nden, sind aus-
schließlich in der Tabelle und dem Über-
sichtsplan dargestellt. 

Im Wohnungsbauprogramm 2024 sind fünf 
Potenzial昀氀ächen neu hinzugekommen. Diese 
Flächen sind in der Tabelle entsprechend ge-
kennzeichnet. Ein Flächensteckbrief wurde 
für die beiden Potenzial昀氀ächen Goernestraße 
und Poßmoorweg ergänzt. 

• Barmbek-Nord, Bramfelder Straße 79 (40 
WE) 

• Barmbek-Süd, Humboldthof (k.A.) 
• Eppendorf, Goernestraße (k. A.) 
• Uhlenhorst, Mundsburger Damm 47 (25 

WE) 
• Winterhude, Poßmoorweg (200 WE) 

Fertiggestellt und daher nicht mehr im Woh-
nungsbauprogramm geführt werden die Po-
tenzial昀氀ächen Maienweg, Stuvkamp, Weg 
beim Jäger, Duisburger Straße 27/35, Fibi-
gerstraße 275 und Überseering 30—Ipanema 
mit insgesamt rund 850 Wohneinheiten. 

Wohnungsbaupotenziale in Baulücken 

Das Fachamt Stadt- und Landschaftspla-
nung hat eine Baulückenerhebung durchge-
führt, um Flächen zu identi昀椀zieren, die für 
eine Innenentwicklung genutzt werden kön-
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nen. Diese Erhebung wird im Wohnungsbau-
programm 2015 beschrieben. 
Im Wohnungsbauprogramm 2023 wurden 
noch drei Flächen dieser Untersuchung fort-
geführt. Mit dem Wohnungsbauprogramm 
2024 werden zwei dieser Flächen den LüDiA
-Steckbriefen zugeordnet (Nachverdichtung 
eingeschossiger Einzelhandels昀氀ächen). Die 
Baulücke Fuhlsbütteler Damm 114 entfällt 
mit dem Wohnungsbauprogramm 2024. An-
gedacht ist, diese Fläche im Rahmen einer 
Untersuchung des gesamten Baublocks zu-
nächst auf ihr städtebauliches Potenzial nä-
her zu betrachten. 

Wohnungsbaupotenziale über eingeschos-
sigen Einzelhandelsstandorten 

Im ersten Halbjahr 2020 hat das Fachamt 
Stadt- und Landschaftsplanung die einge-
schossigen Einzelhandelsstandorte im Bezirk 
Hamburg-Nord auf Nachverdichtungsmög-
lichkeiten hin untersucht. Daraus entstanden 
ist die Datenbank „LüDiA“: „Leben überm 
Discounter in Aussicht“. Diese Untersuchung 
im Hinblick auf eine bessere Ausnutzung der 
Flächen verfolgt unter anderem auch das 
Ziel, weitere Wohnungsbaupotenziale zu ge-
nerieren. Die Grundeigentümer wurden 
zwecks Aktivierung dieser Flächenpotenziale 
Ende 2020 durch den Dezernenten des De-
zernats Wirtschaft, Bauen und Umwelt ange-
schrieben. Dem Wohnungsbauprogramm 
sind aus dieser Untersuchung nur die Stand-
orte beigefügt, die sich für Wohnen eignen. 
Durch diese Standorte ergibt sich ein über-
schlägiges Potenzial von rund 580 Wohnein-
heiten. Darüber hinaus gibt es weitere 
Standorte, die sich für die Ergänzung um 
weitere Nutzungen eignen. 

 

Praktische Hinweise bei Interesse an Flä-
chen oder Wohnungen 

Bei Interesse der zukünftigen Nutzer 
(Wohnungsnachfrager) emp昀椀ehlt es sich, die 
Vermarktung und die Eigentümer im Internet 
zu recherchieren. Den Mitarbeitern der 
Freien und Hansestadt Hamburg ist es aus 
datenschutzrechtlichen Gründen untersagt, 
Eigentümer oder Projektentwickler von Flä-
chen preiszugeben. 

Weitere potenzielle Flächen werden regelmä-
ßig von der Abteilung „Übergeordnete Pla-
nung“ des Fachamts Stadt- und Land-
schaftsplanung mit unterschiedlichen Unter-
suchungen im Bezirk Hamburg-Nord aus昀椀n-
dig gemacht und erneut untersucht. Hierzu 
gehören z.B. die Untersuchungen von Nach-
verdichtungspotenzialen in Siedlungen aus 
den 1950er und 1960er Jahren oder Unter-
suchungen für einzelne Stadtteile wie Groß 
Borstel, Barmbek und Dulsberg. Zudem er-
folgen 昀氀ächendeckende Untersuchungen für 
den gesamten Bezirk (Baulücken, LüDiA) so-
wie Untersuchungen für einzelne Teilräume 
(z.B. Masterplan City Nord sowie aktuell das 
Stadtteilentwicklungskonzepte für Fuhlsbüt-
tel) u.v.m. 
Die wenigen größeren zusammenhängenden 
Flächen, die noch für Planungen zur Verfü-
gung stehen, sind mit vielen Kon昀氀ikten und 
Hemmnissen beladen und dem Wohnungs-
markt nur nach einer zeit- und personalauf-
wändigen Lösung vieler Klärungszusammen-
hänge zuzuführen. 

Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Sozia-
les, Familie und Integration und die Behörde 
für Schule und Berufsbildung weisen zum 
Bedarf an Flächen für die Kindertagesbe-
treuung und an Schul昀氀ächen auf Folgendes 
hin: Bei der Verdichtung der Wohnbebauung 

http://www.hamburg.de/hamburg-nord/4427094/wohnungsbauprogramm-2015/
http://www.hamburg.de/hamburg-nord/4427094/wohnungsbauprogramm-2015/
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– insbesondere außer-halb von Bebauungs-
planverfahren – ist darauf zu achten, dass 
auch die begleitende soziale Infrastruktur 
angepasst werden muss. 
Der Bau neuer Wohnungen führt zu einem 
zusätzlichen Bedarf an Flächen für die Kinder-
tagesbetreuung, der nicht immer im Gebäu-
debestand gedeckt werden kann. Als Faust-
formel gilt, dass für 100 zusätzliche 
Wohneinheiten ungefähr 25 zusätzliche Be-
treuungsplätze mit einem ausreichend di-
mensionierten Außenspielgelände benötigt 
werden. Das bedeutet, dass die geplante Re-
alisierung von 1.200 Wohneinheiten im Jahr 
2024 einen Bedarf an 300 zusätzlichen Kita-

Plätzen erkennen lässt. 
Der Bau neuer Wohnungen führt zudem zu 
einem zusätzlichen Bedarf an Schul昀氀ächen, 
dessen Versorgung nicht immer in dem Ge-
bäudebestand erfolgen kann. Als Faustregel 
gilt, dass bei Grundschulen im Spitzenbedarf 
nach Errichtung von ungefähr 300-400 
Wohneinheiten ein zusätzlicher Zug benötigt 
wird. Hierfür werden mobile Klassenräume 
und vorübergehende De昀椀zite im Fachraum-
bereich und bei den Sporthallen in Kauf ge-
nommen, da dieser Spitzenbedarf in der Re-
gel nach ca. fünf bis sieben Jahren ab昀氀aut 
und dann langfristig mit einem Regelbedarf 
von einem Zug für ca. 800 WE gerechnet 
werden kann. Das bedeutet, dass für ca. 
1.600 – 2.400 neue WE eine zusätzliche 
Grundschule benötigt wird und für ca. 3.600 
WE eine weiterführende Schule. 

Weitere Informationsangebote 

Informationen zu geltendem Planrecht usw. 
昀椀nden sich im Internet auf der Seite: 
 http://www.hamburg.de/bebauungsplaene/ 

Die Grundzusammenhänge der Planung kön-
nen Sie bei Interesse der Broschüre „Ham-

burg macht Pläne – Planen Sie mit!“ entneh-
men. 

Generelle Beteiligungsmöglichkeiten werden 
hier beschrieben. 

Städtische Grundstücke für den Geschoss-
wohnungsbau werden in der Regel mit dem 
sogenannten Konzeptvergabeverfahren per 
Ausschreibung durch den LIG (Landesbetrieb 
Immobilienmanagement und Grundvermö-
gen) vergeben. Informationen zum Konzept-
vergabeverfahren des LIG 昀椀nden sich auf 
den Seiten 32 bis 35 der Dokumentation 
zum Fachgespräch Wohnungsbau 2012. 

Aktuelle Grundstücksausschreibungen 昀椀nden 
Sie auf folgender Seite: https://immobilien-

lig.hamburg.de/immobilienangebote/ 
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Städtische Grundstücke werden fast aus-
schließlich mit der Au昀氀age vergeben, ein 
Drittel oder ggf. auch mehr geförderte Woh-
nungen zu planen und zu bauen. Die Förder-
konditionen und -bedingungen der Hamburgi-
schen Investitions- und Förderbank (IFB HH) 
昀椀nden Sie hier. 

Die Vereinbarung über das Bündnis für das 
Wohnen und der Vertrag für Hamburg sind 
ebenfalls online abrufbar. 

Informationen zum Thema Baugemeinschaf-
ten 昀椀nden Sie hier: http://www.hamburg.de/
baugemeinschaften 

http://www.hamburg.de/bebauungsplaene/
https://www.hamburg.de/contentblob/1088164/fc9a3edae7db2dfd037feb3df21c4f91/data/hamburg-macht-plaene.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/1088164/fc9a3edae7db2dfd037feb3df21c4f91/data/hamburg-macht-plaene.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/4126596/bf525e93e4ff197547a5fd2962934777/data/broschuere-buergerbeteiligung.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/3327214/22d8fa95f8837dd6010aed801aa76a8e/data/dokumentation-der-vierten-fachgespraeche-wohnungsbau.pdf
https://immobilien-lig.hamburg.de/immobilienangebote/
https://immobilien-lig.hamburg.de/immobilienangebote/
http://www.ifbhh.de/wohnraum/mietwohnungen/neubau/mietwohnungsneubau/
https://www.hamburg.de/bsw/buendnis-fuer-das-wohnen/
https://www.hamburg.de/bsw/buendnis-fuer-das-wohnen/
https://www.hamburg.de/bsw/vertrag-fuer-hamburg/
http://www.hamburg.de/baugemeinschaften
http://www.hamburg.de/baugemeinschaften
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FLÄCHENPOTENZIALE 

Wohnungsbaupotenziale im Bezirk Hamburg-Nord 2024 

Alsterdorf 

1 Koops-Quartier (90 WE) 
2 Laubengangquartier (65 WE) 

Barmbek-Nord 

3 Bramfelder Straße 79 (40 WE) 
4 Dieselstraße / Ivensweg (790 WE) 
5 Fuhlsbüttler Straße 182 ff. (75 WE) 
6 Wagenfeldstraße (24 WE) 
7 Fuhlsbüttler Straße 428 (60 WE) 
8 Meisenstraße (k.A.) 
9 Rudolphiplatz (70 WE) 

Barmbek-Süd 

10 Mesterkamp (450 WE) 
11 Volksdorfer Straße / Hamburger 

Straße / Wohldorfer Straße (k.A.) 
12 Holsteinischer Kamp / Von-Essen-Straße 

(40 WE) 
13 Barmbeker Markt / Lohkoppelstraße 21 

(75 WE) 
14 Humboldthof (k.A.) 

Eppendorf 

15 Goernestraße (k.A.) 
16 Salomon-Heine-Weg (115 WE) 
17 Osterfeldstraße (200 WE) 

Fuhlsbüttel 
18 Brombeerweg (25 WE) 
19 Am Blumenacker (46 WE) 

Groß Borstel 
20 Petersenpark (400 WE) 

Langenhorn 

21 Diekmoor (700 WE) 
22 Kiwittsmoor (Schröderstift) (480 WE) 
23 Tralauer Kehre 1a/b (16 WE) 
24 P+R Kiwittsmoor (k.A.) 

25 Anita-Sellenschloh-Ring 1 (100 WE) 

Ohlsdorf 

26 JVA Fuhlsbüttel (178 WE) 
27 Anzuchtgarten Klein Borstel (100 WE) 

Uhlenhorst 

28 Mundsburger Damm 24 (165 WE) 
29 Mundsburger Damm 47 (25 WE) 

Winterhude 

30 Pergolenviertel (1.700 WE) 
31 Poßmoorweg (213 WE) 
32 Überseering 26—Postbankareal (180 

WE) 
33 Wesselyring 22 (40 WE) 
34 City Nord—Überseering 17 (126 WE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt in Vorbereitung bzw. mit abgeschlossener Planung 

Projekt in Umsetzung 

Projekt ruht 

Karte der Wohnungsbaupotenziale im Bezirk Hamburg-Nord 2024 

(Quelle Hintergrundkarte: Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 
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FLÄCHENPOTENZIALE 

Wohnungsbaupotenziale im Bezirk Hamburg-Nord 2024 

Stadtteil  Planrecht  

B
-P

lan
-Entw

urf €
 / festgestellte (F) 

 

Belegenheit / Ort  WE 

gesamt*  

A
nteil öffentlich geförderter

 

M
ietw

ohnungsbau (%
) 

 

A
nteil Eigentum

 (%
) 

 

A
nteil M

iete (%
) 

 

Bebauungsart 

Nr. 

GWB 

(WE) 
EFH 

(WE) 

Alsterdorf Baustufenplan F Koops-Quartier 90 70 % 30 % 70 % 90  1 

Alsterdorf Baustufenplan F Laubengangquartier 65 67 % 0 % 100 % 65  2 

Barmbek-Nord BN 31 F Bramfelder Straße 79 40    40   3 

Barmbek-Nord BN 11 F Dieselstraße / Ivensweg 790 60 % 33 % 67 % 790  4 

Barmbek-Nord BN 43 E Fuhlsbüttler Straße 182 ff. 75 33 % 0 % 100 % 75  5 

Barmbek-Nord TB 640 F Wagenfeldstraße 24 100 % 0 % 100 % 24  6 

Barmbek-Nord Baustufenplan F Fuhlsbüttler Straße 428 60 33 % 33 % 67 % 60  7 

Barmbek-Nord BN 45 E Meisenstraße  35 % 30 % 70 %   8 

Barmbek-Nord BN 18 F Rudolphiplatz 70 60 % 0 % 100 %   9 

Barmbek-Süd BS 2 E Mesterkamp 450 60 % 33 % 67 % 450  10 

Barmbek-Süd D 339 F Volksdorfer Straße / Hamburger 
Straße / Wohldorfer Straße 

 35 % 33 % 67 %   11 

Barmbek-Süd D 265 F Holsteinischer Kamp / Von-Essen-

Straße 

40 35 %   40  12 

Barmbek-Süd D 284 F Barmbeker Markt / Lohkoppelstr. 21 75 0 % 0 % 100 % 75  13 

Barmbek-Süd BS 4 E Humboldthof 
(Heinrich-Hertz-Str. 104/120, Hum-
boldtstraße 33/41) 

       14 

Eppendorf EP 3 E Goernestraße  35 %      15 

Eppendorf EP 25 E Salomon-Heine-Weg 115 30 % 70 % 30 % 115  16 

Eppendorf EP 7 F Osterfeldstraße 200 35 %   200  17 

Fuhlsbüttel FU 24 F Brombeerweg 25  100 % 0 %  25 18 

Fuhlsbüttel FU 9 F Am Blumenacker 46    24 22 19 

Groß Borstel GB 31 E Petersenpark 400 30 %   400  20 

Langenhorn LA 76 E Diekmoor 700 60 % 30 % 70 % 700  21 

Langenhorn LA 80 F Kiwittsmoor (Schröderstift) 480 100 % 0 % 100 % 480  22 

Langenhorn LA 6 F Tralauer Kehre 1a/b 16 100 % 0 % 100 % 16  23 

Langenhorn LA 81 E P+R Kiwittsmoor  35 % 33 % 67 %   24 

Langenhorn LA 66 F Anita-Sellenschloh-Ring 1 100 35 %   100  25 

Ohlsdorf Baustufenplan F JVA Fuhlsbüttel 178 35 % 0 % 100 % 178  26 

Ohlsdorf OH 30 E Anzuchtgarten Klein Borstel 100 60 % 33 % 67 % 80 20 27 

 * inklusive bereits gebauter Wohnungen 
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Anzahl WE 

auf Flächen 

im Eigentum von ... 

neuer B
-P

lan erforderlich 
 

Baupotential (WE**) 

G
robabstim

m
ung

 

angestrebte
 

V
orw

eggenehm
igungsreife

 

Verfahrensstand und weitere 
Handlungsschritte 

FHH 

(WE) 
privat 

(WE) 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

 90 nein 90       in Umsetzung 

 65 nein        Projekt ruht 

 40 nein   40     NEU in WBP 2024 

Bauvorbescheid 

100 690 ja 40 100      in Umsetzung 

 75 ja      2020 2022 Projekt ruht 

 24 nein 24       in Umsetzung, SAGA 

 60 nein  60      Baugenehmigung liegt vor 

  ja      2022 2024 Teil-Aufhebung BN 18 

 70 nein  70      Konzeptausschreibung läuft 

300 150 ja 100 350    2016 2022 in Umsetzung 

  ja        neuer B-Plan erforderlich 

 40 ja  40      Aufhebung Planrecht durch BSW/LP erfor-
derlich 

 75 nein 75       in Umsetzung 

  ja        NEU in WBP 2024, 
Bebauungsplanverfahren (Grobabstimmung 
2023 geplant) 

  ja       2024 NEU in WBP 2024 

sektoraler B-Plan nach § 9 Abs. 2d BauGB 

 115 ja  115    2015 2020 Baugenehmigung liegt vor 

 200 ja        Projekt ruht 

 25 nein        Nachverdichtung eigentümerabhängig 

24 22 ja     46   Nachverdichtung, neuer B-Plan erforderlich 

 400 ja 200 200    2018 2020 in Umsetzung 

700  ja    300 400   Rahmenplanung abgeschlossen, Vorberei-
tung Planungswettbewerb 

 480 ja 270       in Umsetzung 

 16 nein  16      Bauvgenehmigung liegt vor, SAGA, 
100 % WA-Wohnungen 

  ja       2024 Vorbereitung frühzeitige Öffentlichkeitsbe-
teiligung 

 100 ja   100     Einleitung Bebauungsplanverfahren 

178  ja     178   neuer B-Plan erforderlich 

100  ja   100   2018 2020 Konzeptausschreibung in Vorbereitung 

** bereits gebaute Wohnungen werden hier nicht berücksichtigt  
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FLÄCHENPOTENZIALE 

Wohnungsbaupotenziale im Bezirk Hamburg-Nord 2024 

Stadtteil  Planrecht  

B
-P

lan
-Entw

urf €
 / festgestellte (F) 

 

Belegenheit / Ort  WE 

gesamt*  

A
nteil öffentlich geförderter

 

M
ietw

ohnungsbau (%
) 

 

A
nteil Eigentum

 (%
) 

 

A
nteil M

iete (%
) 

 

Bebauungsart 

Nr. 

GWB 

(WE) 
EFH 

(WE) 

Uhlenhorst UH 4 E Mundsburger Damm 24 165 30 % 0 % 100 % 165  28 

Uhlenhorst D 533 F Mundsburger Damm 47 25    25   29 

Winterhude WI 42 / BN 42 / 
AL 42 

F Pergolenviertel 1.700 60 % 30 % 70 % 1.700  30 

Winterhude WI 30 F Poßmoorweg 200    200  31 

Winterhude WI 72 E Überseering 26 – Postbankareal 180 33 % 33 % 67 % 180  32 

Winterhude WI 25 F Wesselyring 22 40 100 % 0 % 100 % 40  33 

Winterhude WI 75 E City Nord – Überseering 17 112 35 % 33 % 67 % 112  34 

Bezirk Hamburg-Nord LüDiA 580    580  

Summe / prozentualer Durchschnitt 7.141 56 % 26 % 74 % 7.074 67 

 * inklusive bereits gebauter Wohnungen 
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Anzahl WE 

auf Flächen 

im Eigentum von ... 

neuer B
-P

lan erforderlich
 

Baupotential (WE**) 

G
robabstim

m
ung

 

angestrebte
 

V
orw

eggenehm
igungsreife

 

Verfahrensstand und weitere 
Handlungsschritte 

FHH 

(WE) 
privat 

(WE) 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

 165 ja  165    2020 2023 Wettbewerb abgeschlossen, 
B-Planverfahren läuft 

 25 nein    25    NEU in WBP 2024 

städtebaulich-hochbauliches Workshopver-
fahren 

 1.700 ja 350       in Umsetzung 

200  ja     200   NEU in WBP 2024 

 180 ja    180  2020 2023 Zwischennutzung als Flüchtlingsunterkunft 

 40 nein 40       in Umsetzung, SAGA 

 112 ja   112   2022 2023 Weiterführung B-Planverfahren 

 580 teilw.  300 280     teilw. Aufhebung Planrecht erforderlich 

1.602 5.469  1.189 1.416 632 505 824    

** bereits gebaute Wohnungen werden hier nicht berücksichtigt  
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FLÄCHENSTECKBRIEFE 

Stand: 11 2023 

1 Koops-Quartier 

 Alsterdorf 

IN UMSETZUNG 

Die Fläche liegt im Stadtteil Alsterdorf und ist etwa 10 km 
von der Hamburger City entfernt. Das Baugrundstück ist Teil 
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf (ESA), welche durch die 
Sengelmannstraße, die Alsterdorfer Straße und die Trasse 
der Linie U1 begrenzt wird. Die Distanz zum Alsterdorfer 
Markt – dem Zentrum des Stiftungsgeländes – beträgt ledig-
lich 150 m. Die U-Bahn-Station Sengelmannstraße ist ca. 700 
m entfernt. Zwei Haltestellen der Bus-Linie 179 be昀椀nden sich 
jeweils in ca. 400 m Entfernung in der Alsterdorfer Straße. 

Größe in Hektar ca. 0,9 

WE-Zahl gesamt 90 

Planungsrecht Baustufenplan 

Eigentümer privat * 

Baubeginn ab 2022 

Ist
 

derzeitige Nutzung Interims-Stellplatzanlage auf der Fläche des 2012 abgebrochenen Carl-Koops-Hauses 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Flächen für Gemeinbedarf 
LAPRO: Milieu: Etagenwohnen (50m-Streifen südlich Alsterdorfer Str.), öffentliche 
Einrichtung mit Freiraumpotential; milieuübergreifende Funktionen: 
Entwicklungsbereich Naturhaushalt entlang Sengelmannstraße 

Bebauungsplan: Baustufenplan Fuhlsbüttel-Alsterdorf-Groß Borstel-Ohlsdorf, dessen 
Festsetzung in diesem Bereich nicht wirksam übergeleitet ist; ein abgestimmter 
Rahmenplan regelt die Entwicklungsziele auf den Flächen der ESA 

Besonderheiten: unmittelbar angrenzender Grünzug; Lärmschutz (U-Bahn-Trasse); 
Denkmalensemble Alsterdorfer Markt  

S
oll  

 

Gebäudetypen 

Gruppe barrierefreier Wohngebäude für inklusives, sozial gemischtes Wohnen mit 
Baugemeinschaftsanteil 

sonstige Nutzungen - 

öffentl. geförderte WE ca. 70 % Baugemeinschaften ca. 17 % 

Miete ca. 70 % Eigentum ca. 30 % 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senke vorhanden, Böden sind kaum versicke-
rungsfähig; Maßnahmen zur Nutzung oder ober昀氀ächigen Rückhaltung des Regenwas-
sers möglich; sommerlicher Hitzeentwicklung und bioklimatischer Belastung vorbeu-
gen: Zeilenstruktur mit Frei昀氀ächen und günstiger Durchlüftung; Versiegelungen der 
Frei昀氀ächen zur Wahrung der Kühlungsleistung des Bodens minimieren 

Klimaschutz Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität empfohlen 

Wärmeversorgung 

Fernwärmenetz in der Nähe auf dem ESA-Gelände vorhanden, daher ggf. Anschluss 
möglich; Erdwärmenutzung überwiegend möglich 

S
tand

 

in Umsetzung 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: groß 

Lageplan und R
ahm

enplan ES
A

 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 
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Stand: 11 2023 

2 Laubengangquartier 

 Alsterdorf 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 

Die Flächen liegen im Stadtteil Alsterdorf und sind etwa 10 
km von der Hamburger City entfernt. Die Baugrundstücke 
sind Teil der Evangelischen Stiftung Alsterdorf (ESA), welche 
durch die Sengelmannstraße, die Alsterdorfer Straße und die 
Trasse der Linie U1 begrenzt wird. Die Distanz zum Alster-
dorfer Markt – dem Zentrum des Stiftungsgeländes – beträgt 
lediglich 350 m. Die U-Bahn-Station Sengelmannstraße ist ca. 
800 m entfernt. Ebenfalls 800 m entfernt ist die U- und S-

Bahnstation Ohlsdorf. Die Haltestellen „Stiftung Alsterdorf“ 
der Bus-Linie 179 be昀椀nden sich direkt an der Alsterdorfer 
Straße. 

Größe in Hektar ca. 0,7 

WE-Zahl gesamt ca. 65 

Planungsrecht Baustufenplan 

Eigentümer privat * 

Baubeginn ab - 

Ist
 

derzeitige Nutzung Wohnbebauung 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀äche 

LAPRO: Milieu: Etagenwohnen 

Bebauungsplan: Baustufenplan Fuhlsbüttel-Alsterdorf-Groß Borstel-Ohlsdorf, dessen 
Festsetzung in diesem Bereich zum Teil nicht wirksam übergeleitet ist, ein 
abgestimmter Rahmenplan regelt die Entwicklungsziele auf den Flächen der ESA 

Besonderheiten: Erhalt Notbrunnen (Nr. 31828) südl. des Ev. Krankhauses Alsterdorf 

S
oll 

 

Gebäudetypen 

barrierefreie Wohngebäude für inklusives, sozial gemischtes Wohnen in Modulbauwei-
se 

sonstige Nutzungen gewerbliche Nutzung / Wohnen und Arbeiten im Erdgeschoss 

öffentl. geförderte WE ca. 67 % Baugemeinschaften - 

Miete 100 % Eigentum - 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und grundstücksübergreifende Senke beachten, Ent-
wässerungskonzept erforderlich; Böden sind versickerungsfähig, daher Maßnahmen 
zur ober昀氀ächigen Rückhaltung und Versickerung vorsehen; sommerlicher Hitzeent-
wicklung und bioklimatischer Belastung vorbeugen durch Erhalt von Frei昀氀ächen und 
Verbesserung der Durchlüftung, minimierte Bodenversiegelungen und möglichst hohe 
Begrünungsanteile  

Klimaschutz 

Erhalt der Bestandsgebäude prüfen (Erhalt Grauer Energie), ggf. Baustoffe wiederver-
wenden; Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität wünschenswert  

Wärmeversorgung 

Fernwärmenetz in der Nähe auf dem ESA-Gelände vorhanden, daher Erweiterung und 
Anschluss prüfen; Erdwärmenutzung möglich  

S
tand

 

Projekt ruht 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: gering 

Lageplan und R
ahm

enplan ES
A
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FLÄCHENSTECKBRIEFE 

Stand: 11 2023 

4 Dieselstraße / Ivensweg 

 Barmbek-Nord 

IN UMSETZUNG 

Die Fläche liegt zwischen der Steilshooper Straße, dem Wit-
tenkamp, dem Ivensweg der Dieselstraße und dem Schlicks-
weg nördlich der U-Bahn Station Habichtstraße. Das Bezirks-
zentrum mit Einzelhandels- und Gesundheitsangeboten an 
der Fuhlsbüttler Straße ist fußläu昀椀g gut zu erreichen. Im 
Quartier wird es einen zusätzlichen Nahversorger und eine 
Kita geben. 

Größe in Hektar 10,4 

WE-Zahl gesamt ca. 790 

Planungsrecht B-Plan BN 11 

Eigentümer FHH / privat 

Baubeginn ab 

4. Quartal 2017 

(Baufeld 1) 

Ist
 

derzeitige Nutzung vormals Kleingärten, Opernfundus, Gewerbe 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀ächen 

LAPRO: Milieu: Etagenwohnen, Kleingärten, Grünanlage, eingeschränkt nutzbar; 
milieuübergreifende Funktionen: grüne Wegeverbindung 

Bebauungsplan: Barmbek-Nord 11 vom 14.12.2015 

Besonderheiten: Verlagerung Kleingärten im Plangebiet; Umzug der Opernwerkstät-
ten und des Opernfundus nach Rothenburgsort ist erfolgt; Lage in Pufferzone der 
Magistrale 11; Aufstellungsbeschluss Soziale Erhaltungsverordnung Barmbek-Nord 

S
oll 

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau 

sonstige Nutzungen Kleingärten, Gewerbe 

öffentl. geförderte WE 60 % Baugemeinschaften 20 % 

Miete 67 % Eigentum 33 % 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaanpassung 

Entwässerungskonzept zur Starkregenvorsorge; Fließwege im Gebiet; Böden versicke-
rungsfähig bis eingeschränkt versickerungsfähig; sommerlicher Hitzeentwicklung und 
bioklimatischer Belastung vorbeugen durch Erhalt von Frei昀氀ächen, Maßnahmen an den 
Gebäuden, Begrünung, minimierte Bodenversiegelungen  

Klimaschutz 

Maßnahmen zur Verbesserung nachhaltiger Mobilität empfohlen, z.B. Sharing-

Angebote, qualitative Fahrradabstellanlagen  

Wärmeversorgung 

Fernwärmenetz angrenzend vorhanden, Anschluss potenziell möglich; Erdwärmenut-
zung möglich; Nutzung Wärme aus Abwasserkanal für Wärmepumpe in Baufeld 2c 

S
tand

 

Bebauungsplan festgestellt am 14.12.2015 

Bezug: Baufelder 2b und 2c; In Umsetzung: Baufeld 3b; Baubeginn: Baufelder 4a und 4b; Wettbewerbsverfahren 
Baufeld 3a abgeschlossen 

Handlungsschritte: Begleitung Baugenehmigungsverfahren Baufeld 3a 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: groß 

Lageplan und B
ebauungsplan
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Stand: 11 2023 

5 Fuhlsbüttler Straße 182 ff. 
 Barmbek-Nord 

Größe in Hektar ca. 2,7 

WE-Zahl gesamt ca. 75 

Planungsrecht 

Baustufenplan 

B-Planentwurf BN 43 

Eigentümer privat 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

2022 

- 

Ist
 

derzeitige Nutzung Einzelhandel, Kleingewerbe, Wohnungen 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀ächen, gemischte Bau昀氀ächen, deren Charakter als Dienstleistungs-
zentren für die Wohnbevölkerung und für die Wirtschaft durch besondere Festsetzun-
gen gesichert werden soll 
LAPRO: Milieu: verdichteter Stadtraum, Etagenwohnen, milieuübergreifende Funktio-
nen: Entwicklungsbereich Naturhaushalt, Verbessern der Freiraumversorgung vor-
dringlich 

Bebauungsplan: Baustufenplan Barmbek-Nord (W4g) 
Besonderheiten: direkt angrenzendes Denkmalensemble, Denkmalbelange berücksich-
tigen, Soziale Erhaltungsverordnung Barmbek-Nord, Lage in Pufferzone der Magistra-
le 11; Aufstellungsbeschluss Soziale Erhaltungsverordnung Barmbek-Nord 

S
oll

 
Gebäudetypen Geschosswohnungsbau (ab 2./3. OG) 

sonstige Nutzungen Einzelhandel und Bürogebäude im EG und 1./2. OG 

öffentl. geförderte WE 33 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete 100 % Eigentum 0 % 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken beachten, Entwässerungskonzept; Böden 
nur sehr eingeschränkt versickerungsfähig, daher Rückhaltung vorsehen; Sommerli-
cher Hitzeentwicklung und bioklimatischer Belastung vorbeugen durch Erhalt von 
Frei昀氀ächen, Maßnahmen an den Gebäuden, Dachbegrünung, minimierte Bodenversie-
gelungen  

Klimaschutz 

Erhalt und Fortentwicklung des Bestandes (teilweise Denkmalschutz); Maßnahmen zur 
Förderung nachhaltiger Mobilität empfohlen  

Wärmeversorgung Fernwärmenetz vorhanden, Anschluss potenziell möglich; Erdwärmenutzung möglich  

S
tand

 

Projekt ruht 
Handlungsschritte: Fortführung des Bebauungsplanverfahrens 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: mittel 

Lageplan und B
-P

lanentw
urf

 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Barmbek-Nord, innerhalb 
der Straßen Habichtsweg, Habichtsplatz, Schwalbenplatz, 
Heidhörn und Fuhlsbüttler Straße. Es ist bis auf die östlich 
angrenzende Grünanlage Schwalbenplatz von Wohngebieten 
umgeben, die westlich des Plangebietes von der Fuhlsbüttler 
Straße geprägt sind. Letztere wird insbesondere in den Erd-
geschossen von Einzelhandel, Kleingewerbe und Gastronomie 
geprägt. Nächstgelegene Bushaltestelle Hermann-Kauffmann
-Str. (Buslinie M7, 172) in 20 m Entfernung. Liegt im Einzugs-
bereich der U-Bahnstation Habichtstr. sowie im fußläu昀椀gen 
Einzugsbereich der geplanten U3-Haltestelle Fuhlsbüttler 
Straße. 
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FLÄCHENSTECKBRIEFE 

Stand: 11 2023 

IN UMSETZUNG 6 Wagenfeldstraße 

 Barmbek-Nord 

Die städtische Fläche (Flurstück 5148) be昀椀ndet sich nördlich 
des Bezirkszentrums Fuhlsbüttler Straße, etwa 2 km vom 
Bahnhof Barmbek entfernt, nahe dem „Quartier 21“. Es han-
delt sich um eine ehemals gewidmete Verkehrs昀氀äche, die als 
nicht bewirtschafteter – und daher kostenloser – Parkplatz 
genutzt wird. Das nördlich und östlich angrenzende Wohn-
quartier ist überwiegend fünfgeschossig bebaut. Das Bürger-
haus Barmbek liegt in unmittelbarer Nähe. Nächstgelegene 
Bushaltestelle Hartzloh (Buslinie M7, M28, 172) in 250 Meter 
Entfernung. 

Größe in Hektar 0,23 

WE-Zahl gesamt 24 

Planungsrecht TB 640 

Eigentümer privat * 

Baubeginn ab 2023 

Ist
 

derzeitige Nutzung Parkplatz昀氀äche (ca. 57 P), Erschließung für benachbarte Grundstücke, Baumbestand 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀ächen 

LAPRO: Milieu: Etagenwohnen; milieuübergreifende Funktionen: Verbessern der Frei-
raumversorgung vordringlich, Entwicklungsbereich Naturhaushalt 

Bebauungsplan: TB 640 vom 23.02.1960: Fläche für besondere Zwecke 
(Kinderspielplatz, Abstell昀氀äche für Kraftfahrzeuge). Die Fläche be昀椀ndet sich im Gel-
tungsbereich der städtebaulichen Erhaltungsverordnung Barmbek-Nord. 
Besonderheiten: Baumbestand, Stellplätze und Erschließungsfunktion für die Nach-
bargrundstücke; Aufstellungsbeschluss Soziale Erhaltungsverordnung Barmbek-Nord 

S
oll

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau, IV+S 

sonstige Nutzungen Stellplätze erforderlich 

öffentl. geförderte WE 100 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete 100 % Eigentum 0 % 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege vorhanden; Böden sind überwiegend versickerungsfä-
hig, Maßnahmen zur ober昀氀ächigen Rückhaltung und Versickerung möglich; sommerli-
cher Hitzeentwicklung und bioklimatischer Belastung vorbeugen: Durchlüftung, Ent-
siegelungen bzw. minimierte neue Bodenversiegelungen, Baumerhalt, Erhöhung der 
Begrünungsanteile 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaschutz Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität wünschenswert 

Wärmeversorgung 

Fernwärmenetz vorhanden, Anschluss möglich; Erdwärmenutzung nach Einzelfallprü-
fung ggf. möglich  

S
tand

 

 

in Umsetzung 

 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: groß 

Lageplan und B
ebauungsplan

 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 
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8 Meisenstraße 

 Barmbek-Nord 

Die Fläche liegt in Barmbek-Nord zwischen Meisenstraße und 
Amalie-Dietrich-Stieg. Nächste U-Bahnstationen sind die Hal-
testellen Habichtstraße und Alter Teichweg, jeweils in ca. 800 
m Entfernung. Die Metrobuslinie M18 verkehrt in der Bram-
felder Straße, die Metrobuslinie M28 verkehrt in der Habicht-
straße. Versorgungsangebote liegen an der Bramfelder Stra-
ße. Auf der als Gewerbegeiet ausgewiesenen Fläche liegen 
überwiegend Wohnnutzungen im Bestand vor. Zur Wieder-
herstellung der städtebaulichen Ordnung soll ein Teil des 
Gewerbegebietes aufgehoben werden, was zum Teil eine 
Nachverdichtung mit Wohnungsbau ermöglicht. 

Größe in Hektar ca. 0,5 

WE-Zahl gesamt noch nicht festgelegt 

Planungsrecht 

B-Plan BN 18 

B-Planentwurf BN 45 

Eigentümer privat * 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

2024 

2024 

Ist
 

derzeitige Nutzung Gewerbe, private Frei昀氀ächen 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: gewerbliche Bau昀氀ächen 

LAPRO: Milieu: Gewerbe / Industrie und Hafen; milieuübergreifende Funktionen: Ent-
wicklungsbereich Naturhaushalt 
Bebauungsplan: Barmbek-Nord 18 vom 02.03.1970 : Gewerbegebiet, 4 Vollgeschosse 

Besonderheiten: Lage in Pufferzone der Magistrale 6; Aufstellungsbeschluss Soziale 
Erhaltungsverordnung Barmbek-Nord 

S
oll

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau 

sonstige Nutzungen nicht störende gewerbliche Nutzungen 

öffentl. geförderte WE 35 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete 70 % Eigentum 30 % 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege im Gebiet beachten, Entwässerungskonzept; Böden 
sind überwiegend versickerungsfähig, daher Maßnahmen zur ober昀氀ächigen Rückhal-
tung und Versickerung vorsehen; Sommerlicher Hitzeentwicklung vorbeugen und bi-
oklimatische Belastung verringern durch Entsiegelungen, bzw. minimierte Bodenver-
siegelungen, Begrünung der Frei昀氀ächen, Durchlüftung, Erhöhung der Begrünungsan-
teile auch an den Gebäuden  

Klimaschutz 

Bestandserhalt nicht möglich; ggf. Wiederverwendung von Baustoffen prüfen; Maß-
nahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität wünschenswert  

Wärmeversorgung Fernwärmenetz vorhanden, daher Anschluss möglich; Erdwärmenutzung möglich  

S
tand

 

Wohnungsbauabsichten des Eigentümers 

Handlungsschritte: Aufhebungsverfahren (Barmbek-Nord 45) für eine Teil昀氀äche des Bebauungsplans Barmbek-

Nord 18 als Voraussetzung für Realisierung ab 2024 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: mittel 

Lageplan und B
ebauungsplan

 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 
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9 Rudolphiplatz 

 Barmbek-Nord 

Das Vorhabengrundstück liegt nördlich des Rudolphiplatzes 
am Lämmersieth und beherbergte vormals die St. Bonifatius 
Gemeinde. Nächst gelegene U-Bahnstation ist die Haltestelle 
Alter Teichweg in ca. 500 m Entfernung. In ca. 150 m Entfer-
nung be昀椀ndet sich die Haltestelle Lämmersieth (Nord) der 
Metrobuslinie M28 in der Habichtstraße. Versorgungsange-
bote liegen in der Bramfelder Straße. Das Umfeld ist überwie-
gend geprägt von Geschosswohnungsbau. Soziale Einrichtun-
gen (Grundschule, Altenp昀氀egeheim) be昀椀nden sich im unmit-
telbaren Umfeld. 

Größe in Hektar 0,5 

WE-Zahl gesamt k. A. 

Planungsrecht B-Plan BN 18 

Eigentümer FHH 

Baubeginn ab 2024 

Ist
 

derzeitige Nutzung Brach昀氀äche (ehemals St. Bonifatius Gemeinde) 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀ächen 

LAPRO: Milieu: Etagenwohnen; milieuübergreifende Funktionen: Entwicklungsbereich 
Naturhaushalt 
Bebauungsplan: Barmbek-Nord 18 vom 02.03.1970: Gemeinbedarfs昀氀äche Kirche 

Besonderheiten: Bäume und erforderliche Spielplätze; Lage in Pufferzone der Magist-
rale 11; Aufstellungsbeschluss Soziale Erhaltungsverordnung Barmbek-Nord 

S
oll

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau 

sonstige Nutzungen Kita, soziale und gemeinschaftliche Nutzungen 

öffentl. geförderte WE 60 % Baugemeinschaften 20 % 

Miete 100 % Eigentum 0 % 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken im Gebiet beachten, Entwässerungskon-
zept erforderlich; Böden sind überwiegend versickerungsfähig, daher Maßnahmen zur 
ober昀氀ächigen Rückhaltung und Versickerung vorsehen; sommerlicher Hitzeentwick-
lung vorbeugen und bioklimatische Belastung verringern durch Entsiegelungen bzw. 
minimierte Bodenversiegelungen, Begrünung der Frei昀氀ächen, Gebäudebegrünung, 
Durchlüftung beachten 

K
lim

a
-C

heck
 Klimaschutz Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität wünschenswert  

Wärmeversorgung Fernwärmenetz vorhanden, daher Anschluss möglich, Erdwärmenutzung möglich  

S
tand

 

Vorbereitung der Konzeptausschreibung (LIG) 
Handlungsschritte: Konzeptausschreibung, hochbaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb, Bauantrag 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: groß 

Lageplan und B
ebauungsplan
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10 Mesterkamp 

 Barmbek-Süd 

Das Plangebiet be昀椀ndet sich zentral im Stadtteil Barmbek-

Süd, südlich der Weidestraße und westlich der Magistrale 
Hamburger Straße. Der Geltungsbereich umfasst den ehema-
ligen Busbetriebshof. Das neue Quartier „Mesterkamp“ wird 
über die Elsastraße und die Weidestraße erschlossen. Es ist 
über die U-Bahnhöfe Dehnhaide und Hamburger Straße in 0,4 
bzw. 0,8 km Entfernung sowie verschiedene Buslinien mit 
dem ÖPNV sehr gut erschlossen. Diverse Nahversorgungsan-
gebote 昀椀nden sich an der Hamburger Straße. 

Größe in Hektar ca. 8 

WE-Zahl gesamt ca. 450 

Planungsrecht 

D84A 

B-Planentwurf BS 2 

Eigentümer FHH, privat 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

2022 

2023 

Ist
 

derzeitige Nutzung 

vormals Busbetriebshof der Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft, Bestandsbe-
bauung mit Wohn- und gemischter Nutzung 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀ächen, gemischte Bau昀氀ächen 

LAPRO: Milieu: Etagenwohnen, verdichteter Stadtraum; milieuübergreifende Funktio-
nen: Entwicklungsbereich Naturhaushalt 

Bebauungsplan: Durchführungsplan 84 A vom 04.04.1961 

Besonderheiten: Denkmalbelange, private Erschließungs昀氀ächen, Soziale Erhaltungs-
verordnung Barmbek-Süd, Lage an der Magistrale 6; Aufstellungsbeschluss Soziale 
Erhaltungsverordnung Barmbek Süd 

S
oll

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau sowie Gebäude f. Arbeitsstätten bzw. Wohnen u. Arbeite 

sonstige Nutzungen 

Wohnfolgeeinrichtungen (Kita), Verkehrs昀氀äche besonderer Zweckbestimmung 
(Quartiersplatz) 

öffentl. geförderte WE 60 % Baugemeinschaften 20 % 

Miete 67 % Eigentum 33 % 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken im Gebiet; Böden versickerungsfähig bis 
eingeschränkt versickerungsfähig; sommerlicher Hitzeentwicklung und bioklimatischer 
Belastung vorbeugen durch Frei昀氀ächen, minimierte Bodenversiegelungen, Durchlüf-
tung, Begrünungsmaßnahmen an Gebäuden  

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaschutz 

Mobilitätskonzept Mesterkamp beachten und umsetzen; Erhalt Grauer Energie durch 
die Wiederverwendung von Baustoffen prüfen  

Wärmeversorgung Fernwärmenetz vorhanden, Anschluss potenziell möglich; Erdwärmenutzung möglich  

S
tand

 

Bebauungsplanverfahren: erneute öffentliche Auslegung (4. Quartal 2022) 
vor Ort: Realisierung 

Handlungsschritte: Abschluss des Bebauungsplanverfahrens, Fortführung der Konzeptausschreibungen, Abschluss 
der Erschließungsplanung (Quartiersplatz), Begleitung der Baugenehmigungsverfahren und der Realisierung 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: groß 

Lageplan und B
-P

lanentw
urf

 

IN UMSETZUNG 
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12 Holsteinischer Kamp 

 Barmbek-Süd 

Die Ecke Holsteinischer Kamp 80 / Von-Essen-Straße liegt in 
einem mischgenutzten Block mit Wohnnutzung an den Rän-
dern und auch im Innenbereich mit derzeit vorwiegend ge-
werblicher Nutzung. Das Parkquartier Friedrichsberg und der 
Eilbekkanal liegen in der Nähe. Versorgung mit Gütern des 
täglichen Bedarfs ist in fußläu昀椀ger Entfernung im Umfeld 
möglich. Liegt im Einzugsbereich der U-Bahnstationen Ham-
burger Straße und Dehnhaide. 

Größe in Hektar 0,35 

WE-Zahl gesamt 20 – 40 

Planungsrecht D265 

Eigentümer privat * 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

2024 

Ist
 

derzeitige Nutzung gewerbliche Nutzung 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: gemischte Bau昀氀ächen 

LAPRO: Milieu: verdichteter Stadtraum; milieuübergreifende Funktionen: geschlos-
sene und sonst. Bebauung 

Bebauungsplan: Durchführungsplan 265, Aufhebungsdrucksache Geschäftsgebiet 

Besonderheiten: Aufhebung des Geschäftsgebietes durch BSW/LP, dann Bauan-
trag; Aufstellungsbeschluss Soziale Erhaltungsverordnung Barmbek Süd 

S
oll

 

Gebäudetypen MFH, Atelierwohnen und Gewerbe 

sonstige Nutzungen Gewerbe昀氀ächen in den unteren Geschossen (50 %) 

öffentl. geförderte WE 35 % Baugemeinschaften - 

Miete - Eigentum - 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken im Gebiet; Böden sind überwiegend 
versickerungsfähig; sommerlicher Hitzeentwicklung vorbeugen und bioklimatische 
Belastung verringern durch möglichst minimierte Bodenversiegelungen; Begrünung 
der Frei昀氀ächen; Gebäudebegrünungen;  

Klimaschutz 

Wiederverwendung von Baustoffen (Graue Energie) prüfen, Maßnahmen zur Förde-
rung nachhaltiger Mobilität wünschenswert 

Wärmeversorgung Fernwärmenetz vorhanden, daher Anschluss möglich, Erdwärmenutzung möglich  

S
tand

 

Planung des Eigentümers: Gewerbe昀氀ächen und gewerblich genutzte Flächen in den unteren Geschossen, dar-
über Wohnen und ergänzend Atelierwohnungen 

Handlungsschritte: Aufhebung Geschäftsgebiet  
 

Aussichten auf zügige Realisierung: mittel 

Lageplan und B
ebauungsplan

 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 
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15 Goernestraße 

 Eppendorf 

Das Plangebiet be昀椀ndet sich nördlich der Goernestraße, un-
mittelbar westlich des Holthusenbades. Niedriggeschossige 
Einzelhäuser bieten ein signi昀椀kantes Potential zur Nachver-
dichtung in einer begehrten Wohnlage. Die übrige Bebauung 
im Baublock ist vorwiegend durch verdichteten Geschoss-
wohnungsbau aus der Gründerzeit geprägt. Das Umfeld stellt 
ein breites Angebot an Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
sicher. Zahlreiche Läden, Gastronomiebetriebe, Praxen und 
Dienstleistungseinrichtungen kennzeichnen die zentrale Lage 
in Eppendorf. Die U-Bahnstation Kellinghusenstraße liegt 
fußläu昀椀g in ca. 200 m Entfernung. 

Größe in Hektar 0,3 ha 

WE-Zahl gesamt k.A. 

Planungsrecht 

Baustufenplan 

B-Planentwurf EP 3 

Eigentümer privat * 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

2024 

2025 

Ist
 

derzeitige Nutzung Wohnnutzung, Läden, Gastronomie, teilw. Leerstand 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀ächen 

LAPRO: Milieu: verdichteter Stadtraum, Etagenwohnen; milieuübergreifende Funktion: 
Entwicklungsbereich Naturhaushalt 
Bebauungsplan: Bebauungsplan Eppendorf (1908), Baustufenplan Eppendorf (1955): 
W2o 

Besonderheiten: städtebauliche Erhaltungsverordnung Eppendorf/Hoheluft-Ost; Um-
gebungsschutz der Baudenkmale und Denkmalensembles im unmittelbaren Umfeld 

S
oll

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau mit erdgeschossiger publikumswirksamer Nutzung 

sonstige Nutzungen - 

öfftl. geförderte WE 35 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete - Eigentum - 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken beachten, Entwässerungskonzept erfor-
derlich; Böden sind eingeschränkt versickerungsfähig, geringe Grundwasser昀氀urab-
stände (≤ 2 m u. GOK), möglichst Maßnahmen zur naturnahen Rückhaltung vorsehen; 
klimaökologische Aspekte beachten, sommerlicher Hitzeentwicklung vorbeugen und 
bioklimatische Bedingungen möglichst verbessern; Versiegelungen minimieren, Durch-
lüftung, Begrünungsanteile auch am Gebäude erhöhen 

Klimaschutz 

zum Erhalt Grauer Energie rückwärtige Bestandsgebäude in Hinblick auf Erhaltung, 
Aufstockung, Umbau etc. prüfen; Baustoffrecycling  

Wärmeversorgung 

Fernwärmenetz vorhanden; Erdwärmenutzung ggf. nach Einzelfallprüfung mit Au昀氀a-
gen möglich  

S
tand

 

Wohnungsbauabsichten des Eigentümers vorhanden 

sektoraler Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung Eppendorf 3 in Aufstellung 

Handlungsschritte: Bebauungsplanverfahren fortführen, Beteiligung der Träger öff. Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
ist im IV. Quartal 2023 angestrebt 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: mittel 

Lageplan und B
ebauungsplan

 

NEU IN 2024 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 
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16 Salomon-Heine-Weg 

 Eppendorf 

Das Plangebiet liegt östlich des Salomon-Heine-Wegs und 
südlich der Güterumgehungsbahn zwischen Eppendorfer 
Mühlenteich und Alsterlauf. Die vormals untergenutzte Ge-
werbe昀氀äche in unmittelbarer Nachbarschaft zu diversen Frei- 
und Grün昀氀ächen ist für eine Wohnbebauung geeignet. Der U-

Bahnhof Lattenkamp liegt in fußläu昀椀ger Entfernung. Zahlrei-
che Einkaufsmöglichkeiten an der Eppendorfer Landstraße 
oder am Winterhuder Marktplatz sind vorhanden. 

Größe in Hektar ca. 0,76 

WE-Zahl gesamt 115 

Planungsrecht 

B-Plan EP 18 

B-Planentwurf EP 25 

Eigentümer privat * 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

2020 

2024 

Ist
 

derzeitige Nutzung vormals Gewerbe昀氀äche, brachliegend 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀ächen 

LAPRO: Milieu: Etagenwohnen, Entwickeln des Landschaftsbildes, Freiraumverbund: 
Landschaftsachse; milieuübergreifende Funktionen: Entwicklungsbereich Naturhaus-
halt 
Bebauungsplan: Eppendorf 18: Gewerbegebiet 
Besonderheiten: herzustellende Gehrechte, Baumbestand am Salomon-Heine-Weg 

S
oll

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau 

sonstige Nutzungen Weg am Alsterlauf 

öffentl. geförderte WE 30 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete 30 % Eigentum 70 % 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken im Gebiet vorhanden; Böden sind nur ein-
geschränkt versickerungsfähig; aufgrund der Lage mit angrenzenden Wasser- und 
Grün昀氀ächen sind die bioklimatischen Bedingungen sowie die Durchlüftung sehr güns-
tig; sommerlicher Hitzeentwicklung vorbeugen; Begrünung 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaschutz Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität empfohlen  

Wärmeversorgung 

aktuell kein Wärmenetz vorhanden, Fernwärme liegt in 300 m Entfernung; Erdwärme-
nutzung nur nach Einzelfallprüfung ggf. mit Au昀氀agen möglich; daher andere Möglich-
keiten zur nachhaltigen Wärmeversorgung nutzen  

S
tand

 

Der Bebauungsplan Eppendorf 25 hat den Status der Vorweggenehmigungsreife (§ 33 BauGB) erreicht. Baugeneh-
migung wurde erteilt. 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: groß 

Lageplan und B
-P

lanentw
urf

 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 
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17 Osterfeldstraße 

 Eppendorf 

Die Fläche liegt im westlichen Eppendorf an der Osterfeld-
straße ca. 1 Kilometer nordwestlich des Eppendorfer Markt-
platzes. Nordwestlich angrenzend be昀椀ndet sich das Gewerbe-
gebiet Nedderfeld. Geplant ist für das Grundstück eine ge-
mischte Nutzung aus Wohnen und Gewerbe (mind. 45 % An-
teil an Gesamt-BGF) sowie eine Kita. 

Größe in Hektar 1,7 

WE-Zahl gesamt ca. 200 

Planungsrecht B-Plan EP 7 

Eigentümer privat * 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

- 

- 

Ist
 

derzeitige Nutzung gewerbliche Nutzung (u. a. Autohandel) 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: gewerbliche Bau昀氀ächen 

LAPRO: Milieu: Gewerbe / Industrie; milieuübergreifende Funktionen: Entwicklungsbe-
reich Naturhaushalt 
Bebauungsplan: Eppendorf 7 vom 20.12.1977: Gewerbegebiet, östlich angrenzend 
allgemeines Wohngebiet 
Besonderheiten: Lage des nördl. Planbereichs innerhalb der ehem. Hausmülldeponie 
Nedderfeld / Offakamp und zugehöriger Gaswanderungszone  

S
oll

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau 

sonstige Nutzungen Kita und Gewerbe 

öffentl. geförderte WE 35 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete - Eigentum - 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken im Gebiet beachten, Entwässerungskon-
zept; Böden sind nur eingeschränkt, bzw. im südöstlichen Bereich wahrscheinlich ver-
sickerungsfähig, daher Maßnahmen zur Rückhaltung vorsehen; sommerlicher Hitze-
entwicklung vorbeugen und hohe bioklimatische Belastung verringern durch Entsiege-
lungen bzw. minimierte Bodenversiegelungen, Begrünung der Frei昀氀ächen; Durchlüf-
tung beachten, Gebäudebegrünung  

Klimaschutz Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität empfohlen  

Wärmeversorgung 

Wärmenetz direkt angrenzend vorhanden, daher Anschluss potenziell möglich; Erd-
wärmenutzung nur nach Einzelfallprüfung ggf. mit Au昀氀agen möglich  

S
tand

 

Projekt ruht 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: gering 

Lageplan und K
onzeptskizze

 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 
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19 Am Blumenacker 

 Fuhlsbüttel 

Der Erbbaurechtsnehmer strebt eine bauliche Verdichtung 
der städtischen Fläche an. Das eingeschossige Kita-Gebäude 
soll durch einen 2-geschossigen Neubau ersetzt werden. Im 
Nordteil des Grundstücks sollen 24 Wohnungen entstehen. 
Für die bis zu 60 m langen Grundstücke im benachbarten 
Blockinnenbereich sollen Optionen für einen Teilverkauf zur 
Ansiedlung von Reihenhäusern ermöglicht werden. Der Ein-
zelhandel am Erdkampsweg ist ca. 600 m entfernt. Nächstge-
legene Bushaltestelle Ratsmühlendamm (Buslinie 118, 174) in 
440 Meter Entfernung. 

Größe in Hektar ca. 0,6 – 0,9 

WE-Zahl gesamt ca. 24 – 46 

Planungsrecht B-Plan FU 9 

Eigentümer FHH und ggf. Private 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

noch nicht vorhersehbar 

Ist
 

derzeitige Nutzung Kita 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀ächen 

LAPRO: Milieu: gartenbezogenes Wohnen, Grünqualität sichern, parkartig; milieuüber-
greifende Funktionen: Entwicklungsbereich Naturhaushalt 
Bebauungsplan: Fuhlsbüttel 9: Gemeinbedarf (Kita) 
Besonderheiten: Baumbestand, Eigentümerinteressen, Lage im Siedlungsbeschrän-
kungsbereich (Bereich 2) 

S
oll

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau, Reihenhäuser 

sonstige Nutzungen Kita 

öffentl. geförderte WE - Baugemeinschaften - 

Miete - Eigentum - 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken im Gebiet beachten, Entwässerungskon-
zept; Böden sind wahrscheinlich überwiegend versickerungsfähig, daher Maßnahmen 
zur offenen Rückhaltung und Versickerung vorsehen; bei Nutzungsintensivierung kli-
maökologische Aspekte beachten (Baukörperstellung, Bauhöhen); sommerlicher Hit-
zeentwicklung vorbeugen und bioklimatische Bedingungen und Durchlüftung nicht 
verschlechtern; hohe Begrünungsanteile, auch an den Gebäuden  

K
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a
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Klimaschutz 

Erhalt Grauer Energie durch Umnutzung/Aufstockung des Bestandsgebäudes prüfen; 
Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität empfohlen  

Wärmeversorgung 

kein Wärmenetz vorhanden; Erdwärmenutzung nur nach Einzelfallprüfung ggf. mit 
Au昀氀agen möglich; andere Möglichkeiten zur nachhaltigen Wärmeversorgung prüfen  

S
tand

 

Vorgespräch mit dem Erbbaurechtsnehmer ist erfolgt. 
Handlungsschritte: Zunächst verbindliche Klärung mit BSW, BUKEA und BWI über Erteilung einer Ausnahme vom 
Senatsbeschluss über Siedlungsbeschränkungsbereich (vorab Einbindung Senko). Konkretisierung der Planung auf 
dem Kerngrundstück. Bauantragsverfahren. Parallel Einleitung der erforderlichen Änderung des Planungsrechts. 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: 
gering für Kerngrundstück, mittel bis gering für benachbarte Grundstücke im Privateigentum 

Lageplan und B
ebauungsplan
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Stand: 11 2023 

20 Petersenpark 

 Groß Borstel 

Das Plangebiet liegt in Groß Borstel östlich der Tarpenbek 
zwischen Papenreye und Niendorfer Weg und Stavenhagen-
straße. Das Nahversorgungszentrum Groß Borstels an der 
Borsteler Chaussee ist in wenigen Minuten fußläu昀椀g zu errei-
chen. Nächstgelegene Bushaltestelle Stavenhagenstraße 
(Buslinie M23) in 50 bis 250 Meter Entfernung. Als Naherho-
lungsmöglichkeiten liegen groß昀氀ächige Kleingartengebiete im 
Norden des Gebietes sowie das Eppendorfer Moor im Südos-
ten in der Nähe. Kitas und Schulen sind in Groß Borstel gut zu 
erreichen. Die Fläche liegt in unmittelbarer Nähe des RISE-

Fördergebiets Groß Borstel. 

Größe in Hektar ca. 6,8 

WE-Zahl gesamt ca. 400 

Planungsrecht 

B-Plan GB 5 

B-Planentwurf GB 31 

Eigentümer FHH / privat * 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

2020 

2022 

Ist
 

derzeitige Nutzung ausgewiesenes Industriegebiet, z. T. gewerblich genutzt 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: gewerbliche Bau昀氀ächen, Wasser昀氀äche, Grün昀氀ächen und Hauptverkehrsstraße 

LAPRO: Milieu: Gewerbe / Industrie und Hafen, Gewässerlandschaft, Parkanlage, 
Grünanlage, eingeschränkt nutzbar, Altablagerung, sonstige Hauptverkehrsstraße 

Bebauungsplan: Groß Borstel 5: Industriegebiet 
Besonderheiten: ÜSG Tarpenbek; öffentliche Wegeverbindung über private Grün昀氀ä-
che, Verkehrsgutachten, Rand昀氀ächen mit Lage im Lärmschutzbereich des Flughafens 
(Tag-Schutzzone 2), Lage im Siedlungsbeschränkungsbereich (Bereich 2) 

S
oll

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau 

sonstige Nutzungen 

private Grün昀氀äche, Kindertagesstätte, Seniorenheim, Gewerbe; Überschwemmungs-
gebiet mit Berücksichtigung der entsprechenden Schutzbestimmungen des § 78 WHG 

öfftl. geförderte  WE 30 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete - Eigentum - 

K
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Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken im Gebiet und ÜSG Tarpenbek; Böden nur 
eingeschränkt versickerungsfähig; Bodenversiegelungen minimieren, um Kühlleistung 
des Bodens zu erhalten 

Klimaschutz 

Maßnahmen zur Verbesserung nachhaltiger Mobilität empfohlen, z.B. Sharing-

Angebote, qualitative Fahrradabstellanlagen 

Wärmeversorgung kein Wärmenetz vorhanden, Erdwärmenutzung in nördlicher Hälfte potenziell möglich 

S
tand

 

Der Bebauungsplan Groß-Borstel 31 hat den Status der Vorweggenehmigungsreife (§ 33 BauGB) erreicht. Teil (B) 
des MU (Stavenhagenstraße 16a-g) bereits genehmigt, ebenso das Wohngebäude Stavenhagenstraße 18-24; Teil 
(A) des MU im Bauantragsverfahren; WA am Niendorfer Weg im Bauantragsverfahren. 
Handlungsschritte: Begleitung des Baugenehmigungsverfahrens 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: groß 

Lageplan und B
-P

lanentw
urf

 

IN UMSETZUNG 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 
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FLÄCHENSTECKBRIEFE 

Stand: 11 2023 

21 Diekmoor 

 Langenhorn 

Die Fläche liegt im nördlichen Langenhorn zwischen dem Neu-
berger Weg und dem Foorthkamp, parallel zur U-Bahntrasse 
der U1, mit unmittelbarem Anschluss an die U-Bahnstation 
Langenhorn Nord. Östlich der Gleise be昀椀ndet sich die Fritz-

Schumacher-Siedlung, die unter Denkmalschutz steht. Jen-
seits des Neuberger Wegs liegt das Neubaugebiet 
„Waldquartier“ auf den Flächen des ehemaligen AK Ochsen-
zoll. Im Westen verläuft die Landschaftsachse des Bornbachs 
mit zahlreichen Kleingärten. 

Größe in Hektar ca. 16 (Potenzial昀氀äche) 

WE-Zahl gesamt 700 

Planungsrecht 

Baustufenplan 

B-Planentwurf LA 76 

Eigentümer FHH 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

k. A. 

Ist
 

derzeitige Nutzung zum größten Teil Kleingärten, wenige Gebäude am Foorthkamp 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀äche, Grün昀氀äche 

LAPRO: Milieu: Etagenwohnen, Parkanlage mit angrenzendem LSG, Gewässerland-
schaft, Landschaftsschutzgebiet; milieuübergreifende Funktionen: grüne Wegeverbin-
dung, Schutz ober昀氀ächennahen Grund-/Stauwassers, Entwickeln d. Landschaftsbildes 

Bebauungsplan: BSP Langenhorn: überw. nicht übergeleitet, Foorthkamp: W1o, W2g 

Besonderheiten: Ersatzlandp昀氀icht Kleingärten, naturschutzrechtl. Ausgleichsbedarf, 
ggf. Bodenbelastungen (Mülldeponieauswirkungen), aufwendige Erschließung, gesetz-
lich geschützte Biotope (Knick, Bornbach), Walderhalt, Landschaftsschutzgebiet 

S
oll

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau 

sonstige Nutzungen Grün– und Wasser昀氀ächen, Wald 

öffentl. geförderte WE 60 % Baugemeinschaften 20 % 

Miete 70 % Eigentum 30 % 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken im Gebiet beachten, Entwässerungskon-
zept unbedingt erforderlich; Böden sind überwiegend nur stark eingeschränkt versi-
ckerungsfähig, daher vorw. Maßnahmen zur offenen Rückhaltung und Nutzung vorse-
hen; bei Nutzungsintensivierung klimaökologische Aspekte beachten und Luftaus-
tauschbarrieren vermeiden, (Baukörperstellung, Bauhöhen); sommerlicher Hitzeent-
wicklung vorbeugen, bioklimatische Bedingungen nicht verschlechtern; Erhalt bzw. 
Schaffung hoher Begrünungsanteile auch an den Gebäuden; minimierte Versiegelung  
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Klimaschutz 

Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität / Mobilitätskonzept empfohlen; 
Versorgungslage durch neues Angebot verbessern  

Wärmeversorgung 

kein Fernwärmenetz vorhanden; ggf. Potenziale zum Anschluss an in der Nähe liegen-
des Nahwärmenetz prüfen; Erdwärmenutzung im südlichen Bereich möglich, im nördli-
chen ggf. nach Einzelfallprüfung mit Au昀氀agen; Energiefachplan erforderlich  

S
tand

 

Wohnungsbauabsichten bisher nur im FNP, Rahmenplanung 2023 abgeschlossen 

Handlungsschritte: städtebaulich-freiraumplanerischer Planungswettbewerb 2024, Bebauungsplanverfahren im 
Anschluss 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: mittel 

Lageplan und R
ahm

enplan
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Stand: 11 2023 

22 Kiwittsmoor 

 Langenhorn 

IN UMSETZUNG 

Die Fläche liegt im nördlichen Langenhorn entlang der Straße 
Kiwittsmoor, nördlich der U-Bahnhaltestelle Kiwittsmoor (U 
1). Östlich an die Fläche grenzen umfangreiche Grün昀氀ächen 
an (Landschaftsschutzgebiet Bornbach). Auf der Fläche be昀椀n-
den bzw. befanden sich zwei- und dreigeschossige Woh-
nungsbauten und ein zehngeschossiges Hochhaus mit 
Kleinstwohnungen für Senioren, die abgerissen und ersetzt 
und durch weitere familiengerechte Wohnungen ergänzt wer-
den. 

Größe in Hektar ca. 3,5 

WE-Zahl gesamt ca. 480 

Planungsrecht B-Plan LA 80 

Eigentümer privat * 

Vorweggenehmigung ab 
Baubeginn ab 

2018 

2019 

Ist
 

derzeitige Nutzung Geschosswohnungsbau mit Kleinwohnungen für Senioren 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀ächen 

LAPRO: Milieu: Etagenwohnen, Parkanlage; milieuübergreifende Funktionen: Schutz 
Ober昀氀ächen / Grundwasser, Wasserschutzgebiet Langenhorn / Glashütte (Zone III) 
Bebauungsplan: Langenhorn 80 

Besonderheiten: naturschutzrechtl. Ausgleichsbedarf, Landschaftsachse entwickeln, 
Erschließung, Baudenkmal Kiwittsmoor 24a (Kapelle und Mausoleum) 

S
oll

 

Gebäudetypen 

Geschosswohnungsbau 209 Wohnungen für Senioren und 268 Wohneinheiten im ge-
förderten Wohnungsbau, überwiegend für Familien 

sonstige Nutzungen Kapelle, Kita 

öffentl. geförderte WE 100 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete 100 % Eigentum 0 % 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege ins Gebiet; Böden sind nicht versickerungsfähig; kli-
maökologische Aspekte (Baukörperstellung, Bauhöhen); sommerlicher Hitzeentwick-
lung vorbeugen und bioklimatische Bedingungen nicht verschlechtern; Versiegelungen 
minimieren  
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Klimaschutz 

Gebäudebestand war nicht für Erhalt/Umnutzung etc. geeignet; Maßnahmen zur För-
derung nachhaltiger Mobilität empfohlen  

Wärmeversorgung 

kein Fernwärmenetz vorhanden; ggf. Potenziale zum Anschluss an in der Nähe liegen-
des Nahwärmenetz; Erdwärmenutzung ggf. nach Einzelfallprüfung mit Au昀氀agen mög-
lich  

S
tand

 

Wohnungsbauabsichten in Form einer Erneuerung und Ergänzung des Bestandes; im 1. BA (Seniorenwohnungen) 
wurde 2020 Bestand abgerissen, Neubau ist fertiggestellt; Bauantrag für 2. BA in 2021, Bestand abgerissen, seit 
2022 im Bau 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: groß 

Lageplan und B
ebauungsplan

 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 
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FLÄCHENSTECKBRIEFE 

Stand: 11 2023 

24 P+R Kiwittsmoor 

 Langenhorn 

Die Fläche liegt im nördlichen Langenhorn entlang der Straße 
Kiwittsmoor, östlich der U-Bahnhaltestelle Kiwittsmoor (U 1). 
Östlich an die Fläche grenzen umfangreiche Grün昀氀ächen an 
(Landschaftsschutzgebiet Bornbach). Auf der Fläche be昀椀ndet 
sich derzeit eine ebenerdige P+R-Anlage.  

Größe in Hektar ca. 0,9 

WE-Zahl gesamt noch nicht festgelegt 

Planungsrecht 

B-Plan LA 9 

B-Planentwurf LA 81 

Eigentümer FHH 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

2024 

2027 

Ist
 

derzeitige Nutzung ebenerdige P+R-Anlage 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Grün昀氀äche, Wohnbau昀氀äche 

LAPRO: Milieu: Parkanlage; milieuübergreifende Funktionen: Entwickeln des Land-
schaftsbildes; Schutz Ober昀氀ächen/Grundwasser, Wasserschutzgebiet Langenhorn/ 
Glashütte (Zone III) 
Bebauungsplan: Langenhorn 9 vom 02.05.1987: Park昀氀äche 

Besonderheiten: naturschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf, Landschaftsachse entwi-
ckeln, Erschließung, Regenrückhaltung, Grünverbindung gewährleisten, Abstand vom 
Baumbestand, Ausgleich Biotopverbund 

S
oll

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau (in Kombination mit einer P+R-Parkgarage) 

sonstige Nutzungen Einzelhandel 

öffentl. geförderte WE 35 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete 67 % Eigentum 33 % 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken beachten, Entwässerungskonzept; Böden 
sind eingeschränkt versickerungsfähig, daher Maßnahmen zur naturnahen Rückhal-
tung und Versickerung vorsehen; klimaökologische Aspekte beachten 
(Baukörperstellung, Bauhöhen); sommerlicher Hitzeentwicklung vorbeugen und biokli-
matische Bedingungen und Durchlüftung nicht verschlechtern; Versiegelungen mini-
mieren, Begrünungsanteile erhöhen  
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Klimaschutz 

Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität empfohlen; Nahversorgungsange-
bot verbessern  

Wärmeversorgung 

kein Fernwärmenetz vorhanden; ggf. Potenziale zum Anschluss an in der Nähe liegen-
des Nahwärmenetz prüfen; Erdwärmenutzung ggf. nach Einzelfallprüfung mit Au昀氀a-
gen möglich  

S
tand

 

frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, Abstimmungen zur Unterbringung der P+R-Anlage 

Handlungsschritte: Vorbereitung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: groß 

Lageplan und B
ebauungsplan
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Stand: 11 2023 

25 Anita-Sellenschloh-Ring 1 

 Langenhorn 

Der Anita-Sellenschloh-Ring liegt im Plangebiet des B-Plans 
LA66. Ein Nahversorger be昀椀ndet sich derzeit auf dem Grund-
stück und soll auch hier verbleiben bzw. wieder neu gebaut 
werden. Nächstgelegene Bushaltestelle Götkensweg (Buslinie 
192) in 50 Meter Entfernung. Die U-Bahnhaltestelle Kiwitts-
moor liegt in fußläu昀椀ger Entfernung. Eine Kindertagesstätte 
be昀椀ndet in der Straße und mehrere Schulen in unmittelbarer 
Umgebung. Die Asklepios Klinik Nord liegt im Norden des 
Grundstücks. Nächstgelegene Bushaltestelle Hasloher Kehre 
(Buslinie 192) in 350 Meter Entfernung. 

Größe in Hektar 0,5 

WE-Zahl gesamt ca. 80 

Planungsrecht B-Plan LA 66 

Eigentümer privat 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

2025 

2025 

Ist
 

derzeitige Nutzung Supermarkt und Parkplatz 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnen 

LAPRO: Milieu: Etagenwohnen; milieuübergreifende Funktionen: Grünqualität sichern, 
parkartig 

Bebauungsplan: Langenhorn 66: allgemeines Wohngebiet 
Besonderheiten: Einzelhandelsnutzung weiterhin ermöglichen, Baumbestand. Direkt 
benachbart be昀椀ndet sich das Denkmalensemble Tangstedter Landstraße 400: ehem. 
SS-Kaserne Langenhorn / AK Heidberg Tangstedter Landstraße (ehem. Kasernen-
stabsgebäude mit Haupteingang und Umfassungsmauern). 

S
oll

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau mit integriertem groß昀氀ächigen Nahversorger 

sonstige Nutzungen private und halböffentliche Frei昀氀ächen 

öffentl. geförderte WE 35 % Baugemeinschaften - % 

Miete - % Eigentum - % 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken beachten, Grabennutzung durch Oberlie-
ger berücksichtigen, Entwässerungskonzept erforderlich; Böden sind wahrscheinlich 
versickerungsfähig, daher Maßnahmen zur naturnahen Rückhaltung und Versickerung 
vorsehen; sommerlicher Hitzeentwicklung vorbeugen und bioklimatische Bedingungen 
und Durchlüftung nicht verschlechtern; Versiegelungen minimieren, Begrünungsantei-
le erhöhen  
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Klimaschutz Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität empfohlen  

Wärmeversorgung 

kein Fernwärmenetz vorhanden; unmittelbar angrenzend liegt Nahwärmenetz, Poten-
ziale zum Anschluss prüfen; Erdwärmenutzung ggf. nach Einzelfallprüfung mit Au昀氀a-
gen möglich  

S
tand

 

Wohnungsbauabsichten durch Eigentümer 
Handlungsschritte: Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: mittel 

Lageplan und B
ebauungsplan
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FLÄCHENSTECKBRIEFE 

Stand: 11 2023 

26 JVA Fuhlsbüttel 
 Ohlsdorf 

Nicht mehr benötigte Teil昀氀äche der JVA Fuhlsbüttel am Suh-
renkamp im Stadtteil Ohlsdorf. U- u. S-Bahnhof Ohlsdorf 
(1200m) und Flughafen Hamburg (1800m) liegen in fußläu昀椀-
ger Entfernung. Nächstgelegene Bushaltestelle Suhrenkamp 
(Buslinie 118, 174) in 600 Meter Entfernung. Einkaufsmög-
lichkeiten am Erdkampsweg (800 m) in Fuhlsbüttel und am 
Alsterdorfer Markt (1750m). Südlich benachbart ist das 
Wohngebiet „Am Weißenberg“ neu entstanden (B-Plan OH 
26). 

Größe in Hektar ca. 4,5 

WE-Zahl gesamt nicht bezifferbar 

Planungsrecht Baustufenplan 

Eigentümer FHH 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

noch nicht vorhersehbar 

Ist
 

derzeitige Nutzung Justizvollzugsanstalt 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Fläche für Gemeinbedarf „Justizvollzugsanstalt“ 
LAPRO: Milieu: öffentliche Einrichtung; milieuübergreifende Funktionen: Entwicklungs-
bereich Naturhaushalt 
Bebauungsplan: Baustufenplan Fuhlsbüttel-Alsterdorf-Groß Borstel-Ohlsdorf 
Besonderheiten: aus denkmalfachlicher Sicht deutliche Einschränkungen bzgl. der 
Ausnutzbarkeit der Flächen, Denkmalensemble (Häuser 1 und 3, Torhaus, Mauern und 
Dienstwohnungen), Baumschutz (vorhandene Großbäume), besondere Sicherheitsan-
forderungen (von Bebauung freizuhaltenden Sicherheitsstreifen zu den umgebenden 
JVA-Flächen), Lage im Siedlungsbeschränkungsbereich (Bereich 2), Bodendenkmale 
(Urnengräber) vermutet 

S
oll

 

Gebäudetypen Umnutzung Bestandsgebäude / Neubau 

sonstige Nutzungen Arbeitsstätten / Wohnen 

öffentl. geförderte WE 35 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete 100 % Eigentum 0 % 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege beachten, Entwässerungskonzept; Böden sind wahr-
scheinlich überwiegend versickerungsfähig, daher Maßnahmen zur naturnahen Rück-
haltung und Versickerung vorsehen; sommerlicher Hitzeentwicklung vorbeugen und 
bioklimatische Bedingungen und Durchlüftung nicht verschlechtern; Versiegelungen 
minimieren, Begrünungsanteile erhöhen  
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Klimaschutz 

Erhalt und Umnutzung Gebäudebestand in Abstimmung mit Denkmalschutz, damit 
Erhalt grauer Energie; Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität empfohlen;  

Wärmeversorgung 

kein Fernwärmenetz vorhanden; im Gebiet liegt ein Nahwärmenetz, Potenziale zum 
Anschluss prüfen; Erdwärmenutzung möglich  

S
tand

 

erste Prüfungen und Klärungsgespräche erfolgt, derzeit Machbarkeitsstudie, sehr hoher Realisierungsaufwand; 
Ende 2019 LOI zwischen der Sprinkenhof GmbH (SpriG) und BJV über die Entwicklung des „Areal Santa Fu“ 
Handlungsschritte: Änderung Planungsrecht 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: gering 

Lageplan und B
ebauungsplan
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Stand: 11 2023 

27 Anzuchtgarten Klein Borstel 
 Ohlsdorf 

Das Vorhabengebiet liegt südlich des Erna-Stahl-Rings und 
grenzt im Süden an den Ohlsdorfer Friedhof. In fußläu昀椀ger 
Erreichbarkeit be昀椀ndet sich die S-Bahnstation Kornweg (Klein 
Borstel) sowie Nahversorgungseinrichtungen in der Stübehei-
de. Eine Kita im Quartier, die Albert-Schweitzer Schule in 
unmittelbarer Nähe und der angrenzende Ohlsdorfer Friedhof 
mit seinen Naherholungsmöglichkeiten runden die gute Lage-
qualität dieses Wohnstandortes ab. 

Größe in Hektar 1,8 

WE-Zahl gesamt ca. 100 

Planungsrecht 

B-Plan OH 29 

B-Planentwurf OH 30 

Eigentümer FHH 

Vorweggenehmigung ab 
Baubeginn ab 

2020 

2025 / 2026 

Ist
 

derzeitige Nutzung 

Rückbau der früheren Folgeunterkunft mit 452 Plätzen, anschließend brachliegend bis 
Baubeginn 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀ächen 

LAPRO: Milieu: Etagenwohnen; milieuübergreifende Funktionen: 2. Grüner Ring 

Bebauungsplan: Ohlsdorf 29: Sondergebiet Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbe-
gehrende 

Besonderheiten: Bürgervertrag Klein Borstel; Denkmalschutz Ohlsdorfer Friedhof 

S
oll

 

Gebäudetypen Reihen-, Stadt– und Geschosswohnungsbau 

sonstige Nutzungen Kita, Ost-West-Wegeverbindung im Süden des Plangebiets 

öffentl. geförderte WE 60 % Baugemeinschaften 20 % 

Miete 67 % Eigentum 33 % 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken beachten, Entwässerungskonzept erfor-
derlich; Böden sind überwiegend eingeschränkt versickerungsfähig, daher Maßnahmen 
zur naturnahen Rückhaltung und Versickerung vorsehen; sehr günstige bioklimatische 
Bedingungen und gute Durchlüftungssituation nicht verschlechtern und zunehmender 
sommerlicher Hitzeentwicklung vorbeugen; minimierte Versiegelungen, hohe Begrü-
nungsanteile  

K
lim

a
-C

heck
 Klimaschutz Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität dringend empfohlen  

Wärmeversorgung kein Fernwärme- oder Nahwärmenetz vorhanden; Erdwärmenutzung möglich  

S
tand

 

B-Plan im Verfahren: Vorweggenehmigungsreife erreicht 

Handlungsschritte: Veröffentlichung der Konzeptausschreibung durch den LIG 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: groß 

Lageplan und B
-P

lanentw
urf
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FLÄCHENSTECKBRIEFE 

Stand: 11 2023 

28 Mundsburger Damm 24 

 Uhlenhorst 

Das Plangebiet be昀椀ndet sich am Mundsburger Damm und ist 
damit an der sog. Magistrale verortet. Angebunden an den 
Personennahverkehr wird das Gebiet insbesondere über die U
-Bahnhaltestellen Mundsburg und Uhlandstraße sowie zu-
künftig über die neue Linie U5. Direkt vor dem Plangebiet 
be昀椀ndet sich die Bushaltestelle Mundsburger Brücke. Diese 
wird von den Metrobuslinien 6, 17 und 18 sowie der Stadt-
buslinie 172 bedient. Einkaufsmöglichkeiten 昀椀nden sich am 
Mühlenkamp oder im Einkaufszentrum „Hamburger Meile“. 

Größe in Hektar 0,23 

WE-Zahl gesamt ca. 165 

Planungsrecht 

D22 

B-Planentwurf UH 4 

Eigentümer privat * 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

2023 

2024 

Ist
 

derzeitige Nutzung brachliegendes Tankstellengrundstück 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀ächen, sonstige Hauptverkehrsstraße 

LAPRO: Milieu: Etagenwohnen; milieuübergreifende Funktionen: Entwicklungsbereich 
Naturhaushalt, Entwickeln des Landschaftsbildes, Landschaftsachse Wandse 

Bebauungsplan: Durchführungsplan D22 vom 08.07.1952 
Besonderheiten: Lage an der Landschaftsachse, Abstimmung mit Bau der U5, Immissi-
onsschutzbelange, Lage an der Magistrale 6 

S
oll

 

Gebäudetypen Wohn– und Geschäftshaus 

sonstige Nutzungen gastronomische und gewerbliche Nutzungen im Erdgeschoss 

öffentl. geförderte WE 30 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete 100 % Eigentum 0 % 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließweg und Senken im Gebiet; Böden sind wahrscheinlich versi-
ckerungsfähig; ungünstige bioklimatische Bedingungen; sommerlicher Hitzeentwick-
lung durch Maßnahmen am Gebäude entgegenwirken; Gebäudebegrünung  

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaschutz Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität empfohlen  

Wärmeversorgung 

Fernwärmenetz vorhanden, Anschluss möglich; Erdwärmenutzung nach Einzelfallprü-
fung evtl. mit Au昀氀agen möglich  

S
tand

 

Das konkurrierende Gutachterverfahren wurde im Februar 2020 abgeschlossen. Der Bebauungsplan Uhlenhorst 4 
wird aufgestellt. Die frühzeitige Beteiligung der Bürger:innen hat im III./IV. Quartal 2020 stattgefunden. Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange hat 2021 stattgefunden. 
Handlungsschritte: Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens; öffentliche Auslegung der Planunterlagen gemäß 
§ 3 (2) BauGB ist im IV. Quartal 2023 angestrebt 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: groß 

Lageplan und B
-P

lanentw
urf

 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 
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Stand: 11 2023 

30 Pergolenviertel 
 Winterhude 

IN UMSETZUNG 

Größe in Hektar 32,5 

WE-Zahl gesamt ca. 1.700 

Planungsrecht 

B-Plan WI 42 / BN 42 / AL 
42 

Eigentümer privat * 

Baubeginn ab 2017 

Ist
 

derzeitige Nutzung Kleingärten, Behelfsheime, Asylunterkünfte, Bauwagenplatz, Gewerbe 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀ächen, Grün昀氀ächen, Flächen für Bahnanlagen, Schnellbahnen, Sonsti-
ge Hauptverkehrsstraßen Hebebrandstraße, Saarlandstraße und Jahnbrücke 

LAPRO: Milieu: Etagenwohnen, Parkanlage, Gleisanlagen, oberirdisch, sonstige Haupt-
verkehrsstraßen, wertvolles Einzelbiotop: „naturnahe Laubwaldreste“ nahe Alte Wöhr 
Bebauungsplan: Winterhude 42/ Barmbek-Nord 42/ Alsterdorf 42 

Besonderheiten: Ersatz昀氀ächen für die Kleingärten, Baumbestand, Ergebnis Beteili-
gung, Magistrale 11 quert das Plangebiet 

S
oll

 

Gebäudetypen 

vorw. Geschosswohnungsbau, gestapelte Maisonetten, 3 bis 8 Geschosse mit Hoch-
punkten 

sonstige Nutzungen 

Grün昀氀ächen 8 ha, Kleingärten 6 ha, kleine Nahversorger, 3 Kitas, 200 öffentlich ge-
förderte Studierendenwohnungen 

öffentl. geförderte WE 60 % Baugemeinschaften 20 % 

Miete 70 % Eigentum 30 % 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken im Gebiet; Böden sind im Nordteil über-
wiegend eingeschränkt versickerungsfähig, im Südteil nicht versickerungsfähig; güns-
tige bioklimatische Bedingungen und Durchlüftung; sommerlicher Hitzeentwicklung 
durch Maßnahmen entgegenwirken; minimierte Versiegelungen, hohe Begrünungsan-
teile  

Klimaschutz Mobilitätskonzept mit Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität umsetzen  

Wärmeversorgung Gebiet ist an Fernwärmenetz angeschlossen 

S
tand

 

B-Plan festgestellt am 06.07.2015, Bezug Baufelder 1,2,3,5,6,7 und 8b erfolgt, Bezug Baufelder 8a, 9, 10, Baube-
ginn in Baufeld 4 erfolgt. Für BF 4 Änderungsverfahren des B-Plans WI 42 (1. Änderung), festgestellt im Juni 2022. 
Handlungsschritte: Realisierungsbegleitung, Quartiersmanagement und Mobilitätsstation weiter aufbauen, Forum 
Pergolenviertel 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: groß 

Lageplan und B
ebauungsplan

 

Das ehemalige Kleingartenareal liegt östlich der City Nord 
zwischen der Hebebrandstraße und der Alten Wöhr. Es ist mit 
den S-Bahnstationen Alte Wöhr und Rübenkamp, der U-

Bahnstation Sengelmannstraße und diversen Bussen am Rü-
benkamp gut angebunden. Die Veloroute 5 Nord-Süd wird 
durch das Gebiet geführt. Nahversorgungszentren sind an 
der Fuhlsbüttler Straße und in der City Nord zu erreichen, 
Schulkapazitäten sind in der Umgebung vorhanden. 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 
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FLÄCHENSTECKBRIEFE 

Stand: 11 2023 

NEU IN 2024 31 Poßmoorweg 

 Winterhude 

Durch eine Neuordnung und Verlagerung der aktuell dort vor-
handenen Nutzungen, auch bedingt durch die teilweise Bean-
spruchung einiger Flächen als Baustelleneinrichtungs昀氀äche 
für die geplante U5, ergeben sich mittelfristig Wohnungsbau-
potenziale am Poßmoorweg in unmittelbarer Nähe des Gold-
bekkanals. Das Gebiet ist gut an den ÖPNV angeschlossen, 
die U-Bahnstation Borgweg liegt in 500 m Entfernung. Mög-
lichkeiten zur Nahversorgung be昀椀nden sich in fußläu昀椀ger Ent-
fernung am Borgweg und in der Barmbeker Straße.  

Größe in Hektar 0,85 

WE-Zahl gesamt ca. 200 

Planungsrecht 

B-Plan WI 30 

B-Planentwurf WI 46 

Eigentümer FHH 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

k.A. 

Ist
 

derzeitige Nutzung Spielplatz, Bauspielplatz und Jugendberatung 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Wohnbau昀氀ächen, Grün昀氀ächen 

LAPRO: Milieu: Etagenwohnen, Parkanlage; milieuübergreifende Funktionen: Entwick-
lungsbereich Naturhaushalt, Entwicklungsbereich Landschaftsbild 

Bebauungsplan: Winterhude 30: Sportplatz und Parkanlage 

Besonderheiten: Ersatz昀氀ächen für die Kleingärten und Neuorganisation des Bauspiel-
platzes, des Spielplatzes und der Jugendberatung, Baumbestand, teilweise Flächen-
restriktionen für U-Bahn-Bau, Abstimmung mit Bau der U5 erforderlich, Lage in der 
Flächenkulisse des Vertrags für Hamburgs Stadtgrün 

S
oll 

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau 

sonstige Nutzungen Wohnen 

öffentl. geförderte WE 35 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete 100 % Eigentum 0 % 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken beachten, Entwässerungskonzept erfor-
derlich; Böden nicht bzw. nur sehr eingeschränkt versickerungsfähig, geringe Grund-
wasser昀氀urabstände (≤ 3 m u. GOK), daher (ober昀氀ächige) Rückhaltung vorsehen; som-
merlicher Hitzeentwicklung und bioklimatischer Belastung vorbeugen, daher Grün- 
und Vegetations昀氀ächen als Ausgleichsraum so weit wie möglich erhalten, hohe Anteile 
unversiegelter Flächen, Luftaustauschsituation berücksichtigen, Begrünungsmaßnah-
men an Gebäuden vorsehen  

Klimaschutz 

Verwendung nachhaltiger Baustoffe und Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mo-
bilität empfohlen  

Wärmeversorgung 

Fernwärmenetz in der Nähe vorhanden, daher Anschlussmöglichkeiten prüfen; Erd-
wärmenutzung möglich  

S
tand

 

Bebauungsstudie zur Überprüfung der Möglichkeiten für eine Wohnbebauung auf Teil昀氀ächen am Poßmoorweg liegt 
vor und dient als Grundlage für die weitere Planung. 
Handlungsschritte: Dialog mit den Beteiligten und den Bürgern, städtebaulich-freiraumplanerisches Quali昀椀zie-
rungsverfahren, Bebauungsplanverfahren, Konzeptausschreibung 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: mittel 

Lageplan und B
ebauungsplan
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Stand: 11 2023 

32 Überseering 26 – Postbankareal 
Winterhude 

Größe in Hektar 3,2 

WE-Zahl gesamt ca. 180 

Planungsrecht 

B-Plan WI 7 

B-Planentwurf WI 72 

Eigentümer privat * 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

2022 

2026 

Ist
 

derzeitige Nutzung 

Gebäudekomplex für Büronutzung (Postbank), aufgrund schwieriger Erschließungs- 
und Grundrissstrukturen ist ein Teilabriss des Gebäudebestands vorgesehen, Grün昀氀ä-
chen mit Baumbestand, oberirdische Stellplätze 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: Gemischte Bau昀氀ächen mit Dienstleistungscharakter; Einrichtung für den Post- 
und Fernmeldedienst 
LAPRO: Milieu: verdichteter Stadtraum; milieuübergreifende Funktionen: Entwick-
lungsbereich Naturhaushalt 

Bebauungsplan: Winterhude 7 vom 22.05.1986 

Besonderheiten: denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich (City Nord steht als 
Gesamtensemble inkl. Frei昀氀ächen unter Denkmalschutz); Integration der denkmalge-
schützten Fußgängerbrücken (Ebene +1); nördlich verlaufende Hochspannungsleitung; 
Teile des Plangebiets mit Lage im Lärmschutzbereich des Flughafens (Tag-

Schutzzone 2, Nacht-Schutzzone); 30 % Grünanteil auf Grundstück; Abstimmung mit 
Bau der U5; Machbarkeitsuntersuchung zur möglichen Nutzung der nGUB für SPNV, 
ggf. Flächenrestriktionen für Ertüchtigung sowie (soweit möglich) 2-gleisigen Ausbau 

S
oll

 

Gebäudetypen Bürogebäude, Geschosswohnungsbau 

sonstige Nutzungen kleinteiliger Einzelhandel; Kita; Sport- und Freizeiteinrichtungen; Mobility-Point 

öffentl. geförderte WE 33 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete 67 % Eigentum 33 % 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken im Gebiet; Böden sind nur eingeschränkt 
versickerungsfähig; ungünstige bioklimatische Bedingungen und Durchlüftung; som-
merlicher Hitzeentwicklung durch Maßnahmen am Gebäude entgegenwirken; Versie-
gelung der Frei昀氀ächen möglichst minimieren, Begrünungsanteile erhöhen 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaschutz 

Erhalt Grauer Energie durch Umnutzung/Aufstockung/Umbau vorgesehen; Maßnah-
men zur Förderung nachhaltiger Mobilität empfohlen 

Wärmeversorgung Gebiet liegt im Fernwärmenetz, Anschluss möglich; Erdwärmenutzung möglich  

S
tand

 

städtebaulich-freiraumplanerisch-hochbauliches Werkstattverfahren im Oktober 2019 abgeschlossen, Bebauungs-
plan festgestellt am 17.04.2023, Teile des Bestands werden voraussichtlich bis 2026 als öffentlich-rechtliche Un-
terkunft genutzt 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: mittel 

Lageplan und B
-P

lanentw
urf

 

Das Plangebiet be昀椀ndet sich in der City Nord westlich des 
Überseerings und nördlich der Sydneystraße. Nördlich verlau-
fen ein öffentlicher Grünzug und die oberirdische Schie-
nentrasse der U-Bahnlinie U1. Das Plangebiet ist gut durch 
den ÖPNV erschlossen, die U-Bahnhaltestelle Alsterdorf be-
昀椀ndet sich in 500 m Entfernung, direkt vor dem Grundstück 
liegt eine Bushaltestelle, an der diverse Buslinien verkehren. 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 
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FLÄCHENSTECKBRIEFE 

Stand: 11 2023 

Ist
 

derzeitige Nutzung ehem. Postamt / ehem. Postschule 

Planrecht und 
Besonderheiten 

FNP: gemischte Bau昀氀ächen, westlich angrenzend Grün昀氀äche 

LAPRO: Milieu: verdichteter Stadtraum, westlich angrenzend Parkanlage 

Bebauungsplan: Winterhude 7 

Besonderheiten: City Nord ist ein Denkmalensemble 

S
oll

 

Gebäudetypen Geschosswohnungsbau 

sonstige Nutzungen Bürogebäude, groß昀氀ächiger Einzelhandel, Gastronomie 

öffentl. geförderte WE 35 % Baugemeinschaften 0 % 

Miete 67 % Eigentum 33 % 

K
lim

a
-C

heck
 

Klimaanpassung 

Starkregenvorsorge: Fließwege und Senken im Gebiet; Plangebiet ist bereits vollstän-
dig versiegelt, die Böden sind jedoch eingeschränkt versickerungsfähig; Entsiegelun-
gen prüfen; ungünstige bioklimatische Bedingungen; sommerlicher Hitzeentwicklung 
durch Maßnahmen am Gebäude entgegenwirken; Begrünungsanteile maximieren 

Klimaschutz Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität empfohlen  

Wärmeversorgung 

Gebiet liegt im Fernwärmenetz; Erdwärmenutzung nach Einzelfallprüfung evtl. mit 
Au昀氀agen möglich  

S
tand

 

Städtebauliche Ideenwerkstatt abgeschlossen. Der Bebauungsplan Winterhude 75 wird aufgestellt. Die frühzeitige 
Beteiligung der Bürger:innen hat im 3. Quartal 2022 stattgefunden. 
Handlungsschritte: Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens 

 

Aussichten auf zügige Realisierung: groß 

34 City Nord – Überseering 17 

 Winterhude 

Das Plangebiet liegt in der Zentralen Zone der City Nord im 
Stadtteil Winterhude. Diese ist mit mehreren Buslinien gut an 
den ÖPNV angebunden, außerdem liegt die S-Bahnstation 
Rübenkamp in fußläu昀椀ger Entfernung. In der City Nord liegen 
mehrere Kitas, Einkaufsmöglichkeiten sind hier sowie zukünf-
tig im nahegelegenen Pergolenviertel vorhanden. Die grüne 
Zone in der City Nord und der Stadtpark liegen als Naherho-
lungsgebiete in unmittelbarere Umgebung. 

Größe in Hektar 0,86 

WE-Zahl gesamt ca. 126 

Planungsrecht 

B-Plan WI 7 

B-Planentwurf WI 75 

Eigentümer privat * 

Vorweggenehmigung ab 

Baubeginn ab 

2023 

2025 

Lageplan und B
-P

lanentw
urf

 

* Steht auf dem Markt nicht mehr zur Verfügung. 

STECKBRIEFE 

POTENZIALUNTERSUCHUNG 

EINGESCHOSSIGER 

EINZELHANDELSSTANDORTE 

(LÜDIA) 



62 

STECKBRIEFE LÜDIA 

 

BARMBEK-SÜD 

Dehnhaide 111 

Größe in m² 4.888 

WE-Potenzial (ca.) 65 

Flurstück 5601 (Gemarkung Barmbek) 

Eigentümer privat 

Ist 
 

derzeitige Nutzung eingeschossiger Lidl (VF: 800 m²) und ebenerdige Stellplätze 

Planrecht und 
Besonderheiten 

Durchführungsplan D 300: Fläche für Garagen im Erdgeschoss 

Aufstellungsbeschluss Soziale Erhaltungsverordnung Barmbek Süd 

S
oll

 

beabsichtigte / anzustre-
bende Nutzung 

Ergänzung Blockrandstruktur mit Einzelhandel im Erdgeschoss 

H
andlungsschritte

 

Gespräche mit dem Eigentümer 

 

B
ew

ertung
 

 

 

BARMBEK-NORD 

Hufnerstr. 129 

Größe in m² 1.280 

WE-Potenzial (ca.) 45 

Flurstück 5490 (Gemarkung Barmbek) 

Eigentümer privat 

Ist 
 

derzeitige Nutzung Einzelhandel (leerstehend) 

Planrecht und 
Besonderheiten 

D 120: Geschäftsgebiet. BN 39 (in Aufstellung) zur Aufhebung des Geschäftsge-
biets. Aufstellungsbeschluss Soziale Erhaltungsverordnung Barmbek-Nord 

S
oll

 

beabsichtigte / anzustre-
bende Nutzung 

Wohnen / Einzelhandel 

H
andlungsschritte

 

Entwicklung ist möglich, abhängig von zukünftigem 
Nutzungsinteresse. 

 

B
ew

ertung
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BARMBEK-SÜD 

Haferkamp 8 

Größe in m² 5.757 

WE-Potenzial (ca.) 25 

Flurstück 6514 (Gemarkung Barmbek) 

Eigentümer privat 

Ist 
 

derzeitige Nutzung eingeschossiger Netto (VF: 1.160 m²) und ebenerdige Stellplätze 

Planrecht und 
Besonderheiten 

Barmbek-Süd 23: Kerngebiet (MK II g– III g) 
Aufstellungsbeschluss Soziale Erhaltungsverordnung Barmbek Süd 

S
oll

 

beabsichtigte / anzustre-
bende Nutzung 

Städtebauliche Lücke im bestehenden Blockrand kann entlang des Straßenzuges 
Haferkamp geschlossen werden. 

H
andlungsschritte

 

Gespräche mit dem Eigentümer 

 

B
ew

ertung
 

 

 

BARMBEK-SÜD 

Herderstr. 46 

Größe in m² 3.669 

WE-Potenzial (ca.) 20 

Flurstück 1077 (Gemarkung Uhlenhorst) 

Eigentümer privat 

Ist 
 

derzeitige Nutzung 1- bis 2-geschossiger Rewe (VF: 485 m²) und ebenerdige Stellplätze 

Planrecht und 
Besonderheiten 

Baustufenplan Barmbek-Süd-Uhlenhorst: W4g 

Aufstellungsbeschluss Soziale Erhaltungsverordnung Barmbek Süd 

S
oll

 

beabsichtigte / anzustre-
bende Nutzung 

Städtebauliche Lücke im bestehenden Blockrand kann geschlossen werden. 

H
andlungsschritte

 

Gespräche mit dem Eigentümer 

 

B
ew

ertung
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STECKBRIEFE LÜDIA 

 

EPPENDORF 

Erikastr. 62 

Größe in m² 626 

WE-Potenzial (ca.) 13 

Flurstück 92 (Gemarkung Eppendorf) 

Eigentümer privat 

Ist 
 

derzeitige Nutzung eingeschossiger Penny (VF: 485 m²) und ebenerdige Stellplätze 

Planrecht und 
Besonderheiten 

Baustufenplan Eppendorf: für besondere Zwecke vorbehalten (Läden eingeschos-
sig); städtebauliche Erhaltungsverordnung Eppendorf/Hoheluft-Ost 

S
oll

 

beabsichtigte / anzustre-
bende Nutzung 

Wohnen und Einzelhandel 

H
andlungsschritte

 

Gespräche mit dem Eigentümer 

 

B
ew

ertung
 

 

 

EPPENDORF 

Eppendorfer Land-
str. 41 / Robert-Koch-

Str. 22 

Größe in m² 2.303 

WE-Potenzial (ca.) 32 

Flurstück 2824 (Gemarkung Eppendorf) 

Eigentümer privat 

Ist 
 

derzeitige Nutzung Lebensmitteleinzelhandel 

Planrecht und 
Besonderheiten 

Baustufenplan Eppendorf: W4g / M4g; TB 313: neue Straßenverkehrs昀氀äche; städ-
tebauliche Erhaltungsverordnung Eppendorf/Hoheluft-Ost 

S
oll

 

beabsichtigte / anzustre-
bende Nutzung 

Wohnen / Einzelhandel 

H
andlungsschritte

 

Vermarktungsinteresse der Eigentümer konnte nicht 
erkundet werden. Planrechtänderung TB 313 erforder-
lich. 

 

B
ew

ertung
 

städtebaulich wünschenswert 

65 

 

FUHLSBÜTTEL 

Alsterkrugchaussee 
535 

Größe in m² 1.630 

WE-Potenzial (ca.) 20 

Flurstück 245 (Gemarkung Fuhlsbüttel) 

Eigentümer privat 

Ist 
 

derzeitige Nutzung eingeschossiger Netto (VF: 735 m²) und ebenerdige Stellplätze 

Planrecht und 
Besonderheiten 

Fuhlsbüttel 8: Kerngebiet (MK III g, GRZ: 0,6, GFZ: 1,2) 
Lage im Siedlungsbeschränkungsbereich (Bereich 2) 

S
oll

 

beabsichtigte / anzustre-
bende Nutzung 

Lagegunst Magistrale Alsterkrugchaussee: gemischte Entwicklung aus Wohnen und 
Gewerbe 

H
andlungsschritte

 

eigentümerabhängig 

 

B
ew

ertung
 

 

 

GROSS BORSTEL 

Borsteler Chaussee 86 

Größe in m² 1.625 

WE-Potenzial (ca.) 12 

Flurstück 1426 (Gemarkung Groß Borstel) 

Eigentümer privat 

Ist 
 

derzeitige Nutzung eingeschossiger Aldi (VF: 800 m²) und ebenerdige Stellplätze 

Planrecht und 
Besonderheiten 

Groß Borstel 1: Sonderbau昀氀ächen Läden (SOL II g) und Stellplätze 

RISE-Fördergebiet im Programm Lebendige Zentren 

S
oll

 

beabsichtigte / anzustre-
bende Nutzung 

Einzelhandel und Wohnen 

H
andlungsschritte

 

Gespräche mit dem Eigentümer 

 

B
ew

ertung
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STECKBRIEFE LÜDIA 

 

WINTERHUDE 

Alsterdorfer Str. 63 

Größe in m² 2.493 

WE-Potenzial (ca.) 27 

Flurstück 30 (Gemarkung Winterhude) 

Eigentümer privat 

Ist 
 

derzeitige Nutzung eingeschossiger Penny (VF: 620 m²) 

Planrecht und 
Besonderheiten 

Baustufenplan Winterhude: W4g 

städtebauliche Erhaltungsverordnung Baumkamp 

S
oll

 

beabsichtigte / anzustre-
bende Nutzung 

Einzelhandel im Erdgeschoss und Wohnen 

H
andlungsschritte

 

Gespräche mit dem Eigentümer 

 

B
ew

ertung
 

denkmalgeschütztes Ensemble „Siedlung Alsterdorfer 
Straße / Lattenkamp“ berücksichtigen, Denkmalbelan-
ge berücksichtigen 

 

WINTERHUDE 

Dorotheenstr. 116 / 
Krohnskamp 

Größe in m² 28.732 

WE-Potenzial (ca.) 250 

Flurstück 2891, 3180 (Gemarkung Winterhude) 

Eigentümer privat 

Ist 
 

derzeitige Nutzung 1-geschossiges Rewe Center (VF: 6.300 m²), Baumarkt, ebenerdige Stellplätze 

Planrecht und 
Besonderheiten 

Baustufenplan Winterhude: G2g 

S
oll

 

beabsichtigte / anzustre-
bende Nutzung 

Einzelhandel und Wohnen 

H
andlungsschritte

 

B-Plan erforderlich 

 

B
ew

ertung
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WINTERHUDE 

Hindenburgstr. 54 

Größe in m² 5.357 

WE-Potenzial (ca.) 76 

Flurstück 1425 (Gemarkung Winterhude) 

Eigentümer privat 

Ist 
 

derzeitige Nutzung eingeschossiger Penny (VF: 370 m²) 

Planrecht und 
Besonderheiten 

Winterhude 7: allgemeines Wohngebiet (WA IV, GRZ: 0,3) 

S
oll

 

beabsichtigte / anzustre-
bende Nutzung 

Einzelhandel und Wohnen 

H
andlungsschritte

 

Gespräche mit dem Eigentümer / B-Plan-Entwurf 

 

B
ew

ertung
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

Abkürzungsverzeichnis 

BauGB Baugesetzbuch 

BGF Brutto-Grund昀氀äche 

BJV Behörde für Justiz und Verbrau-
cherschutz 

B-Plan Bebauungsplan 

BSW Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen 

BUKEA Behörde für Umwelt, Klima, Ener-
gie und Agrarwirtschaft 

D Durchführungsplan 

DG Dachgeschoss 

EFH Einfamilienhaus 

FB Finanzbehörde 

FHH Freie und Hansestadt Hamburg 

FNP Flächennutzungsplan 

GE Gewerbegebiet 

GFZ Geschoss昀氀ächenzahl 

GRZ Grund昀氀ächenzahl 

ha Hektar (1 ha = 10.000 m²) 

HBauO Hamburger Bauordnung 

IEK Integriertes Entwicklungskonzept 

IFB Investitions- und Förderbank 
Hamburg 

Kita Kindertagesstätte 

LAPRO Landschaftsprogramm 

LIG Landesbetrieb Immobilienmanage-
ment und Grundvermögen 

MFH Mehrfamilienhaus 

MI Mischgebiet 

MK Kerngebiet 

MU Urbanes Gebiet 

nGUB nördliche Güterumgehungsbahn 

ÖPD Öffentliche Plandiskussion 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

RISE Rahmenprogramm Integrierte 
Stadtteilentwicklung 

SL Fachamt Stadt- und Landschafts-
planung 

SPNV Schienenpersonennahverkehr 

TB Teilbebauungsplan 

TG Tiefgarage 

TÖB Träger öffentlicher Belange 

VF Verkaufs昀氀äche 

WA Allgemeines Wohngebiet 

WA WE Wohnungen mit Wohnungsamt-
Bindung (Belegungsrecht) 

WE Wohneinheit 

ZFH Zweifamilienhaus 



Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Hamburg-Nord 

 

Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 

Fachamt Stadt– und Landschaftsplanung 

Kümmellstraße 6, 20249 Hamburg 


